
214 – 1920-08-17 

 
1 

Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  2 1 4  

vom 17. August 1920. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen die Staatssekretäre Dr. D e u t s c h, H e i n l  

und Dr. R e n n e r; 

ferner die Unterstaatssekretäre G l ö c k e l, M i k l a s  und Dr. R e s c h. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsrate für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m, 

„ „ Heerwesen: Sektionschef Dr. K r a l o w s k y; 

ferner zu Punkt 1: vom Staatsamte für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten:  

                                                  Ministerialrat Dr. L u t t e r i,  

zu Punkt 5: vom Staatsamte für Volksernährung: Ministerialsekretär Dr. H a m b u r g e r,  

Punkt 8:      vom Staatsamt für Verkehrswesen: Oberstaatsbahnrat G e r t s c h e r, 

zu Punkt 12: vom Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten:  

                     Ministerialrat Dr. W e i n c z i e r l. 

 

Vorsitz: Staatssekretär Dr. M a y r. 

 

Dauer: 20.00 – 01.00 

 

Reinschrift (34 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift (zweifach), Entwurf der TO 

Nicht behandelte Beilage betr. Antrag des StA. f. Äußeres zur Erfüllung der militärischen 

Bestimmungen des Friedensvertrages von St. Germain mit Schreiben an Gen. Zuccari, dem 

Präsidenten des Interalliierten Heeresüberwachungsausschusses in Wien sowie ein Aide-

Mémoire (8 Seiten, gedruckt) 

Nicht behandelte Beilage betr, Personalangelegenheit Lambert Gruber (3 Seiten) 

 

I n h a l t :  

1. Vereinbarungen mit der französischen end englischen Regierung über die Abstattung der 

Vorkriegsschulden. 
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2. Additionalvertrag zum Brünner Vertrage. 

3. Forderungen der Staatsangestellten. 

4. Tätigkeitsbericht des Liquidierungsinspektorates. 

5. Erhöhung des Höchstpreises für Bier in Niederösterreich. 

6. Vollzugsanweisung, betreffend die Erhöhung der Taxen für die Verleihung akademischer 

Grade und für Staats- und Lehramtsprüfungen an den Hochschulen. 

7. Vollzugsanweisung, betreffend die Amtszulagen der akademischen Funktionäre an den 

Hochschulen. 

8. Neuordnung der Besoldungsverhältnisse bei der österreichischen 

Staatseisenbahnverwaltung. 

9. Bestimmung des Amtstitels für Beamte der IV. Rangsklasse des politischen 

Verwaltungsdienstes. 

10. Vollzugsanweisung der Staatsregierung über den Erwerb der österreichischen 

Staatsangehörigkeit durch Option. 

11. Zweite Vollzugsanweisung zum Militärabbaugesetz. 

12. Gesetzesbeschlüsse des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Einführung einer 

Reihe neuer und die Erhöhung bestehender Abgaben in der Stadt Wien. 

13. Aufnahme eines Darlehens von 800.000 K durch die Stadtgemeinde Klagenfurt. 

14. Erhebung des Marktes Neunkirchen zur Stadt. 

15. Anwendung der 2,4 %igen Pensionsskala bei der Pensionsbemessung für Beamte, die aus 

dem Stande der Unterbeamten und Diener hervorgegangen sind. 

16. Unfallhinterbliebenennovelle. 

17. Gesetzentwurf, betreffend die Einrichtung des Gesundheitsdienstes in den Gemeinden, 

giltig für das Land Kärnten mit Ausschluss der Landeshauptstadt Klagenfurt. 

18. Vollzugsanweisung, betreffend die Erhaltung des Arbeiterstandes  

in gewerblichen Betrieben. 

19. Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages vom 29. Juli d.J., betreffend den 

Schutz des Maulwurfs. 

20. Vollzugsanweisung zum Heeresdisziplinargesetz.  

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 5 betr. Information über die Weigerung der nö. Landesregierung, den 

Bierpreis zu erhöhen (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vortrag des UstSekr. Glöckel über die Vollzugsanweisung zur 
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Erhöhung der Taxen für die Verleihung akademischer Grade und die Staats- und 

Lehramtsprüfungen an den Hochschulen (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6 betr. Vollzugsanweisung über die Erhöhung der Taxen für die Verleihung 

akademischer Grade und die Staats- und Lehramtsprüfungen an den Hochschulen (6 Seiten, 

gedruckt) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Vortrag des UstSekr. Glöckel über die Vollzugsanweisung für die 

Amtszulagen der akademischen Funktionäre an den Hochschulen (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Vollzugsanweisung über die Amtszulagen der akademischen 

Funktionäre an den Hochschulen (1 Seite, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Vortrag des StA. f. Verkehrswesen über die Neuordnung der 

Besoldungsverhältnisse bei der Staatseisenbahnverwaltung (8 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Vortrag über die Neuregelung des Besoldungswesens für die 

Bediensteten der österr. Staatseisenbahnverwaltung mittels Vollzugsanweisung (4 Seiten, mit 

Stenogramm und Handschreiben) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Entwurf der Dienstanweisung über die Überführung der vorhandenen 

Bediensteten in die neue Besoldungsordnung (14 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Reihung der Dienstverrichtungen im Staatseisenbahndienste (14 

Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Begründung (16 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. neuer Gesetzesentwurf über die Neuordnung des Besoldungswesens 

bei der österr. Staatseisenbahnverwaltung (13 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Gutachten zum Gesetzesentwurf über die Neuordnung des 

Besoldungswesens bei der österr. Staatseisenbahnverwaltung (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Gesetz über die Einführung einer Besoldungsordnung für die 

Bediensteten der österr. Staatseisenbahnverwaltung (12 Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 8 betr. Entwurf des Gesetzes über die Neuordnung des Besoldungswesens 

bei der österr. Staatseisenbahnverwaltung (13 Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über die Bestimmung der 

Amtstitel für Beamte der IV. Rangklasse des politischen Verwaltungsdienstes (2 Seiten, 

zweifach) 

Beilage zu Punkt 10 betr. Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über den Entwurf einer 

Vollzugsanweisung der Staatsregierung zum Erwerb der österr. Staatsangehörigkeit durch 

Option mit Vollzugsanweisung (Wegen der Anmerkungen zweifach, 32 Seiten) 

Beilage zu Punkt 11 betr. Notiz und 2. Vollzugsanweisung (zweifach) des StA. f. 
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Heereswesen zum Militärabbaugesetz (5 Seiten) 

Beilage zu Punkt 12 betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über 

Gesetzesbeschlüsse des nö. Landtages zur Einführung neuer und die Erhöhung bestehender 

Abgaben in der Stadt Wien mit einer Stellungnahme des StA. f. Handel und Gewerbe, 

Industrie und Bauten (8 Seiten) 

Beilage zu Punkt 13 betr. Auszug für den Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über den 

Beschluss der Kärntner Landesversammlung zur Bewilligung eines Darlehens von 800.000 

Kronen durch die Stadtgemeinde Klagenfurt (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Vortrag z. Zl. 31.929/1920 über das Ansuchen zur Erhebung des 

Marktes Neunkirchen zur Stadt (1 Seite, zweifach) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Vortrag und Vollzugsanweisung des StA. f. Finanzen z. Zl. 

63.900/1920 über die Anwendung der 2,4 %igen Pensionsskala bei der Pensionsbemessung 

für Beamte, die aus dem Stand der Unterbeamten und Diener hervorgegangen sind (4 Seiten, 

zweifach) 

Beilage zu Punkt 16 betr. Vortrag des StA f. Finanzen Zl. 35.695 über die Unfall-

Hinterbliebenen-Novelle (4 Seiten) 

Beilage zu Punkt 16 betr. Gesetz über die Unfallhinterbliebenennovelle mit Begründung (5 

Seiten, gedruckt) 

Beilage zu Punkt 17 betr. Vorlage des StA. f. soziale Verwaltung Zl. 16.969/1920 des 

Gesetzesentwurfs über die Einrichtung eines Gesundheitsdienstes in den Gemeinden des 

Landes Kärnten mit Ausschluss Klagenfurts (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 18 betr. Vollzugsanweisung des StA. f. soziale Verwaltung über die 

Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 19 betr. Vortrag des StA. f. Land- und Forstwirtschaft Zl. 17.732 über den 

Gesetzesbeschluss des nö. Landtages zum Schutz des Maulwurfs (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 20 betr. Vortrag des StA. f. Heereswesen Zl. 685/20 über die 

Vollzugsanweisung zum Heeresdisziplinargesetz (5 Seiten) 

Beilage zu Punkt 20 betr. Vollzugsanweisung zum Heeresdisziplinargesetz mit Anhang (15 

Seiten, gedruckt) 

 

1. 

Vereinbarungen mit der französischen und englischen Regierung über die Abstattung der 

Vorkriegsschulden. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  erstattet einen eingehenden Bericht über die von ihm in Paris 
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und London geführten Verhandlungen, betreffend die Regelung der österreichischen Schulden 

an französische, beziehungsweise englische Staatsangehörige. 

Was zunächst die Verhandlungen mit der französischen Regierung anbelange, so sei es 

gelungen, eine umfassende und verhältnismäßig günstige Vereinbarung abzuschließen, deren 

parlamentarische Genehmigung jedoch beiderseits vorbehalten wurde. Gleichwohl werde das 

Übereinkommen zur Orientierung der Interessenten bereits jetzt offiziös verlautbart werden. 

Redner erörtert sodann die einzelnen Bestimmungen des Übereinkommens und hebt hervor, 

dass Frankreich bei der ihm zustehenden Wahl die österreichischen Schulden direkt 

einzutreiben oder ein Clearingamt zu errichten, von der letzteren Alternative Gebrauch 

gemacht habe. Die Tätigkeit des Ausgleichsamtes werde jedoch erst am 1. April 1921 

einsetzen. Bis dahin sollen im Wege des unmittelbaren Verkehres zwischen den französischen 

Gläubigern und den österreichischen Schuldnern gütliche Vergleiche zwischen den 

beiderseitigen Staatsangehörigen angestrebt werden, damit die Regelung der in Frage 

stehenden Schulden tunlichst erleichtert werde. Ein großer Erfolg sei durch das Zugeständnis 

erzielt worden, dass Österreicher, die in Frankreich irgendwelche Aktiven besitzen, dieses 

Eigentum zur Begleichung ihrer Schulden an französische Staatsangehörige und bis zu 70 % 

des Wertes zum gütlichen Vergleiche französischer Forderungen verwenden können, die vor 

oder während des Krieges gegen andere österreichische Staatsangehörige entstanden sind. 

Diese Bestimmungen beziehen sich auf die Österreichisch-ungarische Bank. Die 

Verpflichtungen, die nicht im Wege des Vergleiches geregelt werden können, werden durch 

das Clearingamt geordnet werden. Ein wesentliches Zugeständnis wurde hiebei in der 

Richtung erzielt, dass für die Abstattung weitausgreifende Fristen erwirkt wurden, und zwar 

wurde für die Begleichung von Valutaschulden die Abstattung in fünf gleichen Jahresraten 

ohne Leistung von Sicherheiten oder aber in zehn gleichen Jahresraten gegen Leistung von 

durch das französische Ausgleichsamt als entsprechend bezeichneten Sicherheiten gewährt. 

Für die Zeit vor Unterzeichnung des Übereinkommens werden bezüglich der Schulden 

jährliche Zinsen von 3 % berechnet, für die Zeit nach der Unterzeichnung 5 %, während der 

Friedensvertrag eine einheitliche 6 %ige Verzinsung vorsah. 

Hinsichtlich der Kronenschulden wurde vereinbart, dass der Kronen-Nominalbetrag 

sogleich in französischen Franken, umgerechnet zum mittleren Züricher Börsenkurse des 

französischen Franken und der österreichischen Krone während der dem Zahlungstage 

vorangegangenen zwei Monate, zu zahlen ist. Die Differenz zwischen diesem Betrage und 

jenem, welcher sich gemäß der im Art. 248 des Friedensvertrages vorgesehenen Umrechnung 

ergibt, übernimmt die österreichische Regierung als Alleinschuldnerin unvorgreiflich der 
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Verrechnung mit dem Schuldner. Hiebei wurde die Begünstigung für den Staat erwirkt, dass 

die Zahlung dieser Differenz zinsenlos und zwar in 25 Jahresraten, deren erste zu Beginn des 

6. Jahres nach Unterzeichnung des Übereinkommens fällig wird, zu erfolgen hat. 

Eine weitere Begünstigung wurde hinsichtlich der Remboursschulden erzielt. Die 

französische Regierung habe bezüglich der Bürgschaftsschulden zu Gunsten eines 

Schuldners, der seinen Wohnsitz in einem der Sukzessionsstaaten hat, zugestanden, dass die 

konnexen Forderungen der österreichischen Staatsangehörigen an das französische 

Gläubigeramt als Sicherstellung zediert werden können, welches seinerseits gehalten sein 

wird, den Eingang der zedierten Forderung einzutreiben. Gleichzeitig habe die französische 

Regierung die Erklärung abgegeben, sie werde ihren ganzen Einfluss dahin geltend machen, 

dass die Regierungen der Sukzessionsstaaten nicht im Gesetzgebungswege den eigenen 

Staatsangehörigen weitergehende Erleichterungen bei der Schuldenabstattung an 

österreichische Gläubiger einräumen, als die französische Regierung uns zugestanden habe. 

Endlich sei es gelungen festzusetzen, dass in Ansehung der Schuldenabrechnungsfrage der 

2. April 1919, der Tag der Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen zwischen Frankreich 

und Österreich, als Ende des Krieges bestimmt wurde, sodass auf die nach diesem Datum 

begründeten Schulden weder die Bestimmungen des Staatsvertrages von St. Germain noch 

jene des Übereinkommens Anwendung finden. 

Gelegentlich der Unterzeichnung des Übereinkommens habe der sprechende Staatssekretär 

erneuert das Verlangen gestellt, dass das Palais der ehemaligen österreichisch-ungarischen 

Botschaft in Paris freigegeben werde. Er habe erklärt, dass die österreichische Regierung 

ihrerseits gerne bereit wäre, der französischen Regierung dann das Verfügungsrecht über die 

Realität einzuräumen. Der Verkaufspreis würde bis zu 30 % dem nach dem Übereinkommen 

zu bildenden Fond zur Befriedigung der kleinen französischen Gläubiger zufließen, der Rest 

zur Zahlung von Rückständen der altösterreichischen Staatsschuld dienen. Doch wäre der 

österreichischen Regierung ein hinreichender Betrag zum Ankaufe eines Gebäudes für die 

österreichische diplomatische Vertretung in Paris zur Verfügung zu stellen. Redner habe 

gebeten, die französische Regierung wolle bei der Reparationskommission vorstellig werden, 

um deren Einwilligung zu dieser Transaktion zu verlangen. 

Noch vor der parlamentarischen Genehmigung des Übereinkommens werde es nunmehr 

notwendig sein, mittelst Vollzugsanweisung die österreichischen Schuldner zu verpflichten, 

einzeln oder in freiwilligen Verbänden zwecks Regelung ihrer vor oder während des Krieges 

entstandenen Schulden an französische Staatsangehörige Vorschläge zu gütlichen 

Vergleichen zu erstatten und von dem Zustandekommen dieser Vergleiche dem französischen 
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Clearingamte Mitteilung zu machen. Redner erbitte sich die Genehmigung zur Erlassung 

dieser Vollzugsanweisung sowie zu einer erforderlichen Abänderung der Vollzugsanweisung 

vom 15. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 390, betreffend die Erlassung eines Zahlungs- und 

Annahmeverbotes. 

Während mit Frankreich ein zweiseitiger Vertrag abgeschlossen wurde, in welchem auch 

Österreich über den Friedensvertrag hinausgehende Verpflichtungen übernimmt, habe 

England ein solches Verlangen nicht gestellt und gegenüber den Bestimmungen des 

Friedensvertrages nur Erleichterungen eintreten lassen. Sie seien allerdings ihrer Zahl und 

ihrem materiellen Inhalte nach weniger weitreichend und beziehen sich vorwiegend auf vier 

Punkte. 

Es wurde erreicht, 1.) dass von der unmittelbaren und sofortigen Eintreibung der 

Forderungen bei den österreichischen Schuldnern abgesehen wird; 2.) dass gestattet wurde, 

dass österreichische Eigentümer von in England sequestrierten Vermögen eine Quote des 

Erlöses ihres Eigentums an andere Österreicher zum Zwecke der teilweisen Tilgung 

englischer Schulden überlassen; 3.) wurden für die Abstattung der dem österreichischen 

Abrechnungsamte obliegenden Abzahlungen des Passivsaldos auf Jahre hinaus verteilte 

mäßige Raten bewilligt, um eine zu starke Belastung der österreichischen Zahlungsbilanz zu 

vermeiden; 4.) wurde die Freigabe des persönlichen Eigentums ohne größeren Wert (Kleider, 

Möbel, u.s.w.) zugestanden. 

Diese Zugeständnisse werden uns englischerseits in einer Note mitgeteilt werden, nach 

deren Einlangen die amtliche Verlautbarung erfolgen werde. 

Der Kabinettsrat nimmt den Bericht des Staatssekretärs für Finanzen mit besonderem 

Danke für die umsichtige Führung der Verhandlungen zur Kenntnis und erteilt ihm die 

erbetene Ermächtigung zur Erlassung der einschlägigen Vollzugsanweisungen. 

 

2. 

Additionalvertrag zum Brünner Vertrage. 

Der V o r s i t z e n d e  teilt mit, dass Staatssekretär Dr. R e n n e r  in der nächsten Sitzung 

des Kabinettsrates über die bevorstehenden Verhandlungen mit der tschechoslowakischen 

Regierung, betreffend ein Zusatzübereinkommen zum Brünner Vertrag berichten werde, und 

ersucht die Mitglieder des Kabinettes, falls sie auf dem Gebiete des Minderheitsschutzes 

Wünsche hätten, diese bis spätestens Freitag konkretisiert bekanntzugeben. 

 

3. 
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Forderungen der Staatsangestellten. 

Der V o r s i t z e n d e  kommt auf die dem Kabinettsrate in der letzten Sitzung bereits 

bekanntgegebene Forderung des Bundes der öffentlichen Angestellten Österreichs, betreffend 

die Gewährung einer neuerlichen Notstandsaushilfe von 1.000 K für Verheiratete und 800 K 

für Ledige pro August, zurück und teilt mit, dass eine heute bei ihm erschienene Abordnung 

des Zentralverbandes der österreichischen Staatsbeamtenvereine das analoge Verlangen 

gestellt und überdies noch eine Reihe von Forderungen erhoben habe, welche die Verkürzung 

der bisher erforderlichen Gesamtdienstzeit für die Vorrückung in die Bezüge der 8., 7., 6. und 

5. Rangsklasse im Sinne der den Angestellten der Post-, Telegraphen- und 

Telephonverwaltung gemachten Zugeständnisse, ferner einen Nachtrag zum Juliavancement 

in den Gruppen C und D der Dienstpragmatik, endlich die Gleichstellung der Pensionisten aus 

der Zeit vor dem 1. März d.J. mit jenen, die nach diesem Termine in den Ruhestand versetzt 

wurden, zum Gegenstande haben. Es wäre nunmehr festzustellen, inwieweit sich die 

Staatsregierung auf diese Forderungen einlassen könne, beziehungsweise welche Anträge der 

Kabinettsrat dem Hauptausschusse zu unterbreiten hätte. 

Sektionschef Dr. G r i m m  verweist auf die trostlose staatsfinanzielle Lage, welche es 

nicht gestatte, auf die gestellten Forderungen einzugehen, zumal die verlangte 

Notstandsaushilfe ein Mehrerfordernis von 275 Millionen Kronen im Gefolge hätte und - auf 

das Jahr umgerechnet – bei Einbeziehung in die Besoldungsreform die Kosten dieser Reform 

um etwa 3 1/4 Milliarden Kronen erhöhen würde. In diesem Sinne habe Redner die bei ihm 

erschienene Abordnung informiert und hiebei den Eindruck gewonnen, dass sich eine 

Verschiebung der Entscheidung bis zum Herbst werde erzielen lassen, in welchem Zeitpunkte 

ja zweifellos mit irgendwelchen Zuwendungen an die Staatsbediensteten werde vorgegangen 

werden müssen. Er würde daher anregen, dass die Aussprache mit den Vertretern der 

Staatsbediensteten in einem erweiterten Kreise fortgesetzt werde. 

Der V o r s i t z e n d e  fügt bei, dass er seinerseits gleichfalls die Abordnungen über die 

finanzielle Lage des Staates aufgeklärt und ihnen vor Augen geführt habe, dass eine 

Vermehrung der Noteninflation den Untergang des Staates und damit den Ruin der 

Beamtenschaft zur Folge haben müsse. Im Übrigen habe er der Einführung einer fallweisen 

Naturalhilfe für die Staatsbediensteten und der Beistellung der notwendigsten Bedarfsartikel 

durch den Staat das Wort geredet. Zusagen irgend welcher Art habe er nicht gemacht, sondern 

lediglich mitgeteilt, dass der Hauptausschuss mit der Angelegenheit werde befasst werden. 

Nachdem noch Staatssekretär H a n u s c h  die Anregung des Sektionschefs Dr. G r i m m  

unterstützt hatte, beschließt der Kabinettsrat, die Angelegenheit dem Hauptausschuss zu 
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unterbreiten und weiters das Staatsamt für Finanzen zu beauftragen, die begonnenen 

Besprechungen mit den berufenen Vertretern der Staatsangestellten in einem erweiterten 

Kreise fortzusetzen, wobei auf die vom Vorsitzenden gegebene Anregung wegen Ausbaues 

der Naturalhilfe Bedacht zu nehmen sein wird. 

 

4. 

Tätigkeitsbericht des Liquidierungsinspektorates. 

Der V o r s i t z e n d e  gibt bekannt, dass der Staatskanzlei eine Abschrift des vom 

Liquidierungsinspektorats an die Nationalversammlung erstatteten Berichtes über seine 

bisherige Tätigkeit zugegangen sei. Von der Vervielfältigung des sehr umfangreichen 

Berichtes für den Kabinettsrat wurde mit Rücksicht auf die technischen Schwierigkeiten und 

hohen Kosten abgesehen, zumal die Kanzlei der Nationalversammlung die Drucklegung des 

Berichtes bereits bewirkt habe. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  behält sich die Erstattung einer Gegenäußerung zu diesem 

Berichte vor, die er demnächst dem Kabinettsrate unterbreiten werde. 

Der Kabinettsrat nimmt hievon Kenntnis. 

 

5. 

Erhöhung des Höchstpreises für Bier in Niederösterreich. 

Ministerialrat Dr. G r ü n b e r g e r  gibt bekannt, dass infolge Erhöhung der Biersteuer 

und der Verzehrungssteuern die Landesregierungen ermächtigt worden seien, die amtlichen 

Höchstpreise für Bier einer Korrektur zu unterziehen. Tatsächlich hätten einzelne Länder, so 

Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Tirol, die erforderlichen Verfügungen anstandslos 

bereits getroffen. Die niederösterreichische Landesregierung hingegen lehnte die von der 

Brauindustrie erbetene Abänderung des Bierpreises mit dem Bedeuten ab, die 

Landesregierung sei nicht mehr in der Lage, Hinaufsetzungen von Höchstpreisen 

vorzunehmen. Maßgebend hiefür dürfte jedenfalls die Tendenz sein, unpopuläre Maßnahmen 

tunlichst der Zentralregierung zu überlassen. Für das Staatsamt für Volksernährung, an 

welches sich die Brauindustrie nunmehr gewendet habe, bestünde allerdings kein zwingender 

Anlass, das Odium auf sich zu nehmen. Doch müsse damit gerechnet werden, dass die 

Brauereien die Produktion stark drosseln würden, so dass zumindest der Ausschank von Bier 

über die Gasse gerade in der gegenwärtigen heißen Jahreszeit ausfallen würde. Redner erbitte 

sich vom Kabinettsrate eine Entscheidung darüber, ob bei dieser Sachlage das Staatsamt für 

Volksernährung mit der Erhöhung des Bierpreises selbst vorgehen solle. 



214 – 1920-08-17 

 
10 

Nach einer kurzen Debatte ermächtigt der Kabinettsrat das Staatsamt für Volksernährung, 

die Bierpreiserhöhung im eigenen Wirkungskreise durchzuführen. 

 

6. 

Vollzugsanweisung, betreffend die Erhöhung der Taxen für die Verleihung akademischer 

Grade und für Staats- und Lehramtsprüfungen an den Hochschulen. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l  erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung 

zur Erlassung einer Vollzugsanweisung betreffend die Erhöhung der Taxen für die Verleihung 

akademischer Grade und für die Staats- und Lehramtsprüfungen an den Hochschulen. 

 

7. 

Vollzugsanweisung, betreffend die Amtszulagen der akademischen Funktionäre an den 

Hochschulen. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l  erbittet namens der Staatsämter für Inneres und Unterricht 

sowie für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten vom Kabinettsrate die Ermächtigung 

zur Erlassung einer Vollzugsanweisung, womit die Amtszulagen der akademischen 

Funktionäre an den Hochschulen im Sinne der vom Redner gestellten Anträge erhöht werden. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

8. 

Neuordnung der Besoldungsverhältnisse bei der österreichischen Staatseisenbahnverwaltung. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  rekapituliert kurz die von ihm in der Sitzung des Kabinettsrates 

vom 23. Juli l.J. gegebenen Darlegungen zu dem bereits damals in Beratung gezogenen 

Gesetzentwurf über die Einführung einer Besoldungsordnung für die Bediensteten der 

österreichischen Staatseisenbahnverwaltung abgegebenen Erklärungen und betont, dass die 

Verhältnisse eine möglichst rasche Verabschiedung der Vorlage verlangen. Die Form des 

Gesetzentwurfes, welche mit der bisherigen Einteilung des Personals breche und nur mehr 

Beamte, Beamtenanwärter und nicht-ständige Hilfebedienstete kenne, werde es der 

Verwaltung ermöglichen, ohne Rücksicht auf Rang, Titel und Vorbildung jeden Bediensteten 

so zweckmäßig wie möglich zu verwenden. Die Gesamtheit der Bediensteten werde in 19 

Verwendungsgruppen eingeteilt, nach welchen die Anfangsgehalte und Vorrückungsbeträge 

abgestuft seien. Die bisherige Zeitbeförderung und Zeitvorrückung werde durch die 

Gehaltsvorrückung in je 2 Jahren ersetzt. Als besonders wesentlich hätten 3 Punkte der 

Reform zu gelten, nämlich die Stabilisierung nach zwei Jahren, die Durchrechnung der 
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gesamten Dienstzeit und die Rückwirkung auf den 1. Jänner l.J. Sollte in diesen Belangen 

eine Änderung in dem einvernehmlich mit den Personalausschüssen ausgearbeiteten Entwurfe 

erfolgen, so wäre Redner nicht in der Lage, ihn zu vertreten. 

Hinsichtlich einiger Punkte nehme die Personalvertretung einen anderen Standpunkt ein, 

als das Staatsamt; dies gelange bei den betreffenden §§ des Entwurfes durch Fußnoten zum 

Ausdrucke. In einzelnen Fällen könnte den Wünschen der Personalvertretung durch 

Abänderung, beziehungsweise Ergänzung der Vorlage Rechnung getragen werden. So 

empfehle er nach dem ersten Absatz des § 5 (betreffend die Stabilisierung) folgende 

Einschaltung: „Dieser Bedarf ist in der Kopfzahlbemessung (Personalnormierung) für jede 

Dienststelle festgestellt und wird durch Verlautbarung zur allgemeinen Kenntnis gebracht.“ 

Im § 10 rede er der von der Beamtenschaft verlangten Abänderung der normierten 

Anfangsgehalte, sowie der Vorrückungsbeträge das Wort, da die Spannung zwischen den 

Bezügen des niederen und höheren Personales verhältnismäßig zu gering gewesen sei. 

Überdies erreichen auch die neuen Sätze noch nicht jene, welche im Entwurfe des Staatsamtes 

für Finanzen vorgesehen gewesen wären. Durch die Annahme dieses Vorschlages würden 

sich die Gesamtkosten um etwa 25 Millionen Kronen erhöhen. 

Bei § 20 beantrage er folgende Beifügung: „Die Vorschriften über das Verfahren bei 

Dienstesbeschreibungen und über die Wirkung schlechter Beschreibungen auf die 

Vorrückung werden vom Staatsamte für Verkehrswesen im Einvernehmen mit der 

Personalvertretung erstellt werden.“ 

Der zweite Absatz des § 24 sei durch nachstehende Bestimmung zu ersetzen: 

„Beförderungen finden in der Regel auf Grund einer Bewerbung statt. Wenn sich trotz 

Ausschreibung der Stelle kein geeigneter Bewerber meldet, so wird die Beförderung von 

Amtswegen vollzogen.“ 

Die gesamten Auslagen würden, wenn die bei § 10 beantragte Änderung in Kraft trete, 365 

Millionen Kronen erfordern. 

Er erbitte die Zustimmung des Kabinettsrates, den Entwurf dem Hauptausschusse mit dem 

Antrag vorlegen zu dürfen, er wolle die Regierung ermächtigen, die in obigem Sinne 

ergänzte, beziehungsweise abgeänderte Besoldungsordnung durch eine Vollzugsanweisung in 

Kraft zu setzen. 

Auf die Bemerkung des Staatssekretärs H a n u s c h, dass außer bei den vorerwähnten §§ 

auch noch bei anderen strittige Fragen bestehen, wie dies auch in den bezüglichen Fußnoten 

des Entwurfes zum Ausdrucke komme, erklärt Staatssekretär Dr. P e s t a, dass die übrigen 

Forderungen der Personalkommission keine conditio sine qua non seien. Höchstens was die 
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Fixierung der Ortszuschläge anbelange, messe das Personal dieser seiner Forderung 

besonderes Gewicht bei. Er könne aber diesfalls eine Abänderung des Entwurfes nicht 

befürworten, weil eine gewisse Gleichheit mit den für die übrigen Staatsbediensteten 

geltenden Bestimmungen bestehen müsse, wenn anders nicht ein gegenseitiges 

Hinauflizitieren der einzelnen Angestelltengruppen die Folge sein solle. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  führt aus, dass durch die Bestimmungen des Entwurfes 

in mehrfacher Hinsicht eine Schädigung der anstellungsberechtigten Unteroffiziere der 

früheren bewaffneten Macht eintrete. Das Unteroffiziersanstellungsgesetz, dessen 

Novellierung in Aussicht genommen aber noch nicht erfolgt sei, sei nach Ansicht des 

Staatsamtes für Heerwesen auch heute noch in Geltung und er beantrage daher, folgende 

Bestimmung in den Gesetzentwurf aufzunehmen: 

„Hinsichtlich der Verleihung von Anstellungen an ausgediehnte Unteroffiziere gelten die 

Bestimmungen des Gesetzes vom 19. April 1872, R.G.Bl. Nr. 90. 

Allen bei den österreichischen Staatsbahnen angestellten anspruchsberechtigten 

Unteroffizieren ist die aktiv vollstreckte Militärdienstzeit grundsätzlich ohne Rücksicht 

darauf, in welchem Verhältnisse sie zur Zeit ihrer Anstellung sich befanden, für die Pensions-, 

beziehungsweise Provisionsbemessung anzurechnen. 

Den bei den österreichischen Staatsbahnen zu Beamten, Beamtenanwärtern und 

nichtständigen Hilfsbediensteten ernannten anspruchsberechtigten Unteroffizieren wird die 

aktiv vollstreckte Militärdienstzeit auch für die Bemessung der Bezüge angerechnet; nach 

welchen Grundsätzen und bis zu welchem Höchstausmaße diese Anrechnung zu erfolgen hat, 

wird durch Vollzugsanweisung bestimmt.“ 

Staatssekretär Dr. P e s t a  wendet sich gegen diesen Antrag und hält dafür, dass das 

Unteroffiziersanstellungsgesetz heute nicht mehr anwendbar sei. 

Über Einladung des Vorsitzenden kennzeichnet Ministerialrat Dr. W i l f l i n g  den 

Standpunkt des Staatsamtes für Finanzen, welches sich keinem Zweifel darüber hingebe, dass 

gegen die getroffenen Vereinbarungen trotz dieserhalb gehegter schwerster Bedenken nicht 

angekämpft werden könne. Im wesentlichen die bereits in der Kabinettssitzung vom 23. Juli 

d.J. zu diesem Entwurfe vorgebrachten Erinnerungen wiederholend, führt er insbesondere aus, 

dass das Zugeständnis der Stabilisierung der manuellen Arbeiter auch von den Angestellten 

anderer Staatsbetriebe werde gefordert werden, so dass diese Errungenschaft in den Augen 

der Eisenbahner an Wert verlieren müsse. Dies müsse schließlich dazu führen, dass der Staat 

allen Lohnbewegungen in Privatbetrieben werde folgen müssen. Was das Prinzip der 

Durchrechnung anbelange, werde auch dieses von den übrigen Staatsbediensteten gefordert 
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werden, welch´ letztere gegenüber den Eisenbahnern günstiger gestellt sein werden, wenn sie 

die Durchrechnung für sich durchsetzen sollten. Redner führt hiefür eine Reihe von 

Beispielen an und meint, dass jede Organisation die von einer anderen Gruppe erwirkten 

Vorteile auch für sich in Anspruch nehmen werde, sodass die Bewegung niemals zur Ruhe 

kommen könne. 

Gegen die Durchführung der Reform durch eine Vollzugsanweisung hege das Staatsamt 

für Finanzen die schwersten Bedenken; die Vorlage enthalte eine solche Menge von 

einschneidenden Neuerungen auf allen Gebieten, dass die Durchführung unter Umgehung der 

gesetzgebenden Körperschaft kaum denkbar sei. Zu dem Antrage des Staatsamtes für 

Heerwesen bemerkt Redner, dass das Staatsamt für Finanzen gleichfalls die Anwendbarkeit 

des Zertifikatistengesetzes bestreite. 

Staatssekretär H a n u s c h  ist der Ansicht, dass man sich in die Erörterung der Details der 

Vorlage nicht mehr gut einlassen könne. Gewiss sei die ganze Angelegenheit von 

weittragender Bedeutung, die Verhältnisse zwängen aber zu einer augenblicklichen Regelung, 

zumal die Verhandlungen schon so lange dauern. Die Befürchtungen, welche hinsichtlich der 

Rückwirkung auf die übrige Staatsbeamtenschaft laut werden, teile er nicht, weil die 

Besoldungsrsform vor der Türe stehe. Wie er die Stimmung der Eisenbahner kenne, würde die 

Nichterfüllung ihrer Hauptforderungen den Streik bedeuten, beispielsweise, wenn versucht 

werden sollte, statt der Durchrechnung eine Art Pauschalierung zu statuieren. Im Übrigen 

erreichen die bisher gewährten Separatzulagen eine größere Höhe, als die durch die Reform 

verlangten Beträge. 

Der V o r s i t z e n d e  gibt zu, dass die Reform einen staatsfinanziell sehr gefährlichen 

Schritt bedeute, doch könne der gegenwärtige Zustand nicht länger währen. Es werde sich auf 

die Dauer nicht vermeiden lassen, dass die Angestellten des Staates finanziell ähnlich gestellt 

werden, wie die in Privatbetrieben. Dem Kabinettsrate bleibe nichts übrig, als den Entwurf 

dem Hauptausschusse vorzulegen. Namens seiner politischen Partei erkläre er, dass sie ihre 

Zustimmung hiezu in der Annahme erteilt habe, dass es sich nicht um eine endgiltige 

Besoldungsordnung handle. In diesem Zusammenhange erwähne er, dass eine bei ihm 

erschienene Abordnung der Post- und Telegraphenbediensteten ausdrücklich den Standpunkt 

vertreten habe, diese Bedienstetengruppe solle sich nicht entpragmatisieren lassen und 

beanspruche nicht etwa für sich eine besondere Besoldungsordnung. Den einzigen Ausweg 

sehe er in einer starken Reduzierung der Zahl der Staatseisenbahnangestellten, die sich 

insbesondere in den Ländern werde unschwer durchführen lassen. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  ist der Ansicht, dass der Entwurf durchaus keinen 
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Schlusspunkt bedeute; im übrigen halte auch er die Durchführung mittels Vollzugsanweisung 

für unzulässig, da unter diesen Umständen für die Gesetzgebung in Beamtenfragen kein Raum 

mehr bliebe. Auch im Hauptausschusse solle der Standpunkt vertreten werden, dass ein 

Definitivum nicht geschaffen werden dürfe. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r  erinnert daran, dass die Nationalversammlung die Regierung 

mittels einer Resolution ermächtigt habe, die Besoldungsreform durch Vollzugsanweisung 

durchzuführen, was eine ungewöhnliche und bedenkliche Neuerung sei, denn vordem wäre 

stets der Weg eines Ermächtigungsgesetzes gewählt worden. Trotz mehrfacher Bedenken 

habe die von ihm vertretene Partei im Meritum dem Entwurfe zugestimmt. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  glaubt, dass in der Sache selbst wohl nichts übrig bleibe, als 

zuzustimmen. Was jedoch die Form anbelange, halte er unbedingt dafür, dass die Vorlage als 

Gesetzentwurf in der Nationalversammlung eingebracht werden müsse. Im Hinblicke jedoch 

auf die besondere Dringlichkeit wäre der Entwurf schon jetzt dem Hauptausschusse zur 

Kenntnis zu bringen und ihm im Sinne der §§ 2 und 3 des Gesetzes vom 13. April 1920, 

St.G.Bl. Nr. 180, der Antrag zu unterbreiten, der Hauptausschuss wolle die Ermächtigung 

erteilen, dass die materiellen Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes bis zur Beschlussfassung 

der Nationalversammlung über diese Regierungsvorlage unter Berufung auf die Zustimmung 

des Hauptausschusses in Kraft gesetzt werden. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei und erhebt den Antrag des 

Unterstaatssekretärs M i k l a s  zum Beschluss. Die Entscheidung über den Zusatzantrag des 

Staatsamtes für Heerwesen wird dem Hauptausschusse anheimgegeben. 

 

9. 

Bestimmung des Amtstitels für Beamte der IV. Rangsklasse des politischen 

Verwaltungsdienstes. 

Staatssekretär B r e i s k y  erinnert daran, dass der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 16. 

April d.J. in Durchführung des § 10 des Gesetzes vom 14. November 1918, St.G.Bl. Nr. 24, 

betreffend die Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern, auf Grund des § 40 D.P. für die 

juridisch-administrativen Beamten der Landesregierungen bis einschließlich der V. 

Rangsklasse neue Amtstitel festgesetzt, hinsichtlich des künftigen Amtstitels der Beamten der 

IV. Rangsklasse jedoch beschlossen habe, durch eine Umfrage bei den Landesregierungen 

vorerst festzustellen, ob dem Titel „Vizepräsiden“ mit der ohne einen die 

Verwendungsbehörde kennzeichnenden Beisatz der Vorzug gegeben würde. Wenngleich in 

den nunmehr vorliegenden Äußerungen der Landesregierungen eine einheitliche Auffassung 
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nicht zutage trete, so ergebe sich doch, dass die Mehrzahl der Landesregierungen dem Titel 

„Vizepräsident“ in einer Verbindung mit dem Amte zuneigen. 

Der sprechende Staatssekretär stelle daher den Antrag, der Kabinettsrat wolle beschließen, 

dass für die in die IV. Rangsklasse der Staatsbeamten eingereihten juridisch-administrativen 

Beamten der Landesregierungen in Hinkunft der dem Gesetze vom 15. April 1873, R.G.Bl. 

Nr. 52, über die Einrichtung der politischen Verwaltungsbehörden und dem Gesetze vom 14. 

November 1918, St.G.Bl. Nr. 24, über die Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern 

entsprechende Amtstitel „Landesregierungs-Vizepräsident“ in Anwendung zu bringen sei. 

Der Kabinettsrat erhebt diesen Antrag zum Beschluss. 

 

10. 

Vollzugsanweisung der Staatsregierung über den Erwerb der österreichischen 

Staatsangehörigkeit durch Option. 

Staatssekretär B r e i s k y  erörtert den Inhalt des dem Kabinettsrate bereits in seiner 

letzten Sitzung vorgelegenen, diesem Protokolle als Beilage angeschlossenen Entwurfes einer 

Vollzugsanweisung der Staatsregierung über den Erwerb der österreichischen 

Staatsangehörigkeit durch Option. 

Staatssekretär Dr. E l l e n b o g e n  stellt hiezu nachfolgende Anträge: 

1.) Am Schlusse des § l, am Ende des ersten Satzes des 2. Absatzes des § 3, und im 

Eingange des § 5 nach den Worten „Die Option auf Grund des Heimatrechtes“ wäre Artikel 

78 des Staatsvertrages von St. Germain zu zitieren. 

2.) Am Schlusse des § 2, ferner im § 5 sowie im § 6, dritter Absatz wäre nach den Worten 

„Rasse und Sprache“ der Artikel 80 des Staatsvertrages von St. Germain zu zitieren. 

3.) Der Eingang des zweiten Absatzes des § 3 hätte zu lauten: „Die Option des Ehemannes 

erstreckt jedoch ihre Wirkung auf die Ehegattin, wenn die Ehe nicht gerichtlich geschieden 

oder getrennt ist, die Option das Vaters . . . .“ 

4.) Für die Fassung der §§ 4, 8 und 10 wäre die erste (linksseitige) Variante des Entwurfes 

zu wählen. 

5.) Nach dem ersten Absatze des § 4 wäre der volle Wortlaut des 2. Absatzes des Artikels 

78 des Staatsvertrages von St. Germain einzuschalten. 

6.) Im § 6, erster Absatz wäre das Wort „allenfalls“ durch die Worte: „wenn er zufolge Art. 

78 des Staatsvertrages von St. Germain optiert“ zu ersetzen. 

Im dritten Absatze dieses Paragraphen wären vor dem Worte „Schulen“ die Worte „Volks-

, Bürger- und Mittel“ einzuschalten. 
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7.) Am Schlusse des § 8 wäre anzufügen: „Die Entscheidung der Behörde ist schriftlich 

zuzumitteln.“ 

Der Kabinettsrat stimmt der Erlassung der Vollzugsanweisung in der vom Staatssekretär 

Dr. E l l e n b o g e n  vorgeschlagenen Fassung zu. 

 

11. 

Zweite Vollzugsanweisung zum Militärabbaugesetz. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  führt aus, dass das Gesetz vom 17. März 1920, St.G.Bl. 

Nr. 120 (Militärabbaugesetz) auf alle aktiven Berufsmilitärpersonen österreichischer 

Staatsbürgerschaft Anwendung finde, die der bewaffneten Macht der ehemaligen 

österreichisch-ungarischen Monarchie angehört haben, wenn sie in einer nach dem 

Staatsvertrage von St. Germain zur Republik Österreich gehörenden Gemeinde das 

Heimatrecht bis zum 31. Oktober 1918 erworben haben und es seitdem ununterbrochen 

besitzen (§ l). Überdies enthalte der § 15 die Bestimmung, dass dem Militärabbaugesetz im 

Wege einer Vollzugsanweisung auch solche Berufsmilitärpersonen unterstellt werden können, 

die das Heimatrecht erst nach dem 31. Oktober 1918 in einer Gemeinde der Republik 

Österreich erworben haben. Von dieser Ermächtigung sei auch in der Vollzugsanweisung 

vom 18. März 1920, St.G.Bl. Nr. 121 Gebrauch gemacht worden. Damit sei es jeder ehemals 

österreichisch-ungarischen Berufsmilitärperson ermöglicht, durch Ausübung des 

Optionsrechtes und nachträglichen Erwerb des Heimatrechtes in einer österreichischen 

Gemeinde die Versorgung, wenn auch einstweilen nur in Form von Beihilfen, von der 

Republik Österreich zu erlangen. 

Eine gleiche Möglichkeit sei den Zivilstaatsangestellten nicht gegeben, weil das Gesetz 

vom 18. März 1920, St.G.Bl. Nr. 132 (Pensionistengesetz), den Personenkreis dahin 

umschreibe, dass der Angestellte seinen letzten ständigen Dienstort im Gebiete der jetzigen 

Republik Österreich hatte und bereits am 31. Oktober 1918 in einer nach dem Staatsvertrage 

von St. Germain zur Republik Österreich gehörenden Gemeinde heimatsberechtigt war und es 

geblieben ist. 

Dieser Unterschied auf dem Gebiete des Pensionsrechtes zwischen Zivilangestellten und 

den Berufsmilitärpersonen soll durch Erlassung einer Vollzugsanweisung (2. 

Vollzugsanweisung zum Militärabbaugesetz) ausgeglichen und dadurch einer weittragenden 

finanziellen Belastung des österreichischen Staates vorgebeugt werden. 

Der Kabinettsrat erteilt dem Staatsamte für Heerwesen die Ermächtigung zur Erlassung 

dieser Vollzugsanweisung. 
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12. 

Gesetzesbeschlüsse des niederösterreichischen Landtages, betreffend die Einführung einer 

Reihe neuer und die Erhöhung bestehender Abgaben in der Stadt Wien. 

Staatssekretär B r e i s k y  teilt mit, dass der niederösterreichische Landtag in seiner 

Sitzung am 4. August 1920 sieben Gesetzentwürfe beschlossen habe, welche im wesentlichen 

zum Gegenstande haben: 

1.) die Einhebung einer Gemeindeabgabe von bestimmten Erwerbsunternehmungen im 

Stadtgebiete Wien (Konzessionsabgabe). Der Abgabe werden alle konzessionierten Gewerbe, 

bei deren Erteilung nach dem Gesetze der Lokalbedarf zu berücksichtigen ist, weiters die 

Privatgeschäftsvermittlung, die Kinematographenunternehmungen und die Apotheken 

unterworfen. Die Abgabe ist einerseits eine Jahresabgabe, welche in Anlehnung an die 

Erwerbsteuerklasseneinreihung 500 – 6.000 K beträgt, andererseits eine Übertragungsabgabe 

im vierfachen Ausmaße der Jahresabgabe. Bei Verpachtungen ist die Hälfte der 

Übertragungsabgabe zu leisten; 

2.) die Einhebung einer Gemeindeabgabe von der Haltung von Hauspersonale 

(Hauspersonalabgabe). Abgabepflichtig ist, wer zur Verrichtung von Dienstleistungen für sich 

oder seine Hausstandsmitglieder zwei oder mehrere Personen verwendet, die in seine 

Hausgemeinschaft aufgenommen sind. Eine Hausgehilfin (Hausgehilfe) ist abgabefrei; die 

Abgabe für eine zweite Hausgehilfin beträgt 600 K jährlich; für jede weitere Person um 600 K 

mehr als für die unmittelbar vorhergehende. Für männliches Hauspersonal ist das Doppelte zu 

zahlen; 

3.) eine Abänderung des Gesetzes vom 18. Dezember 1919, L.G.Bl. Nr. 10 ex 1920 

(Mietzinsabgabegesetz) dahin, dass die Abgabensätze wesentlich erhöht werden und nunmehr 

unter Freilassung der Mietzinse bis 900 K von 5 % bis 300 % des Jahresmietzinses ansteigen; 

4.) die Einhebung einer Abgabe von der Verabreichung von Speisen und Getränken. 

Bemessungsgrundlage ist die Summe des für Speisen und Getränke erzielten Entgeltes, 

welche im Betriebe eines Erwerbsunternehmens verabreicht werden, das sich als Luxusbetrieb 

darstellt. Die Abgabe beträgt 10 % dieses Entgeltes; 

5.) Einhebung einer Gemeindeabgabe für öffentliche Fürsorgezwecke in Wien 

(Fürsorgeabgabe). Abgabepflichtig ist, wer bei Ausübung seiner Erwerbstätigkeit sich 

fremder Arbeitskraft bedient. Bemessungsgrundlage ist die geleistete Lohnsumme. Die 

Abgabe beträgt 2 %; 

6.) die Einhebung erhöhter Zuschläge zur Grundsteuer, Erwerbsteuer und Rentensteuer. 
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Die Gemeinde Wien wird ermächtigt, Zuschläge im Ausmaße von 300 % zur Grund-, Renten-

und allgemeinen Erwerbsteuer und 200 % zur besonderen Erwerbsteuer des II. Hauptstückes 

einzuheben; 

7.) eine Änderung des Fremdenzimmerabgabegesetzes vom 29. April 1920, L.G.Bl. Nr. 

351, wonach der zweite Satz des § 2 des Gesetzes vom 29. April 1920, L.G.Bl. Nr. 351, (Der 

Vermieter ist berechtigt, den Abgabebetrag dem Mietpreis zuzuschlagen) als überflüssig 

gestrichen wird. 

Das Staatsamt für Finanzen habe erklärt, dass gegen diese Gesetzesbeschlüsse trotz 

schwerer grundsätzlicher Bedenken gegen einzelne Bestimmungen derselben keine 

Vorstellung zu erheben wäre. 

Diese Bedenken beziehen sich auf die übermäßig schwere und einseitige Belastung, die 

Industrie und Gewerbe durch die Fürsorgeabgabe im Zusammenhalte mit der Erhöhung der 

Erwerbsteuerzuschläge und der die konzessionierten Gewerbe betreffenden 

Konzessionsabgabe erfahren, sowie gegen die sehr empfindliche und ebenfalls einseitige 

Belastung, die dem Mittelstande durch die Erhöhung der Abgabensätze der Mietzinsabgabe in 

den mittleren Stufen bei gleichzeitiger Freilassung der Mietzinse bis 900 K auferlegt wird. 

Die Belastung von Gewerbe und Industrie sei besonders bedauerlich im Zeitpunkte 

ohnedies drohender Abwanderung zahlreicher Betriebe und gänzlicher Unsicherheit über die 

nächste wirtschaftliche Entwicklung, die möglicherweise schwere Produktionskrisen bringen 

werde. Die einseitige Belastung des Mittelstandes erscheine umso härter, als ja gerade der 

Mittelstand vielfach aus Elementen bestehe, denen die Angleichung ihres Einkommens an die 

Geldentwertung entweder ganz versagt geblieben, oder nur sehr beschränkt möglich gewesen 

sei und der daher während der Kriegs- und Nachkriegszeit vielfach der Verelendung verfallen 

sei. Durch die Schwierigkeiten des Wohnungswechsels sei es ihm aber verwehrt, billigere, 

seiner verminderten Leistungsfähigkeit entsprechende Wohnungen aufzusuchen und damit 

der Abgabe zu entgehen. Umgekehrt wären weite Schichten jener Mietparteien, die nach dem 

Gesetzentwurfe auch jetzt noch trotz der Erhöhung der Abgabensätze in den Mittelstufen 

abgabefrei bleiben, insbesondere die industrielle Arbeiterschaft, ohne Beeinträchtigung ihrer 

Lebenshaushaltung wohl im Stande, innerhalb gewisser Grenzen zu den erhöhten Lasten der 

Gemeinde durch Zahlung einer mäßigen Mietzinsabgabe beizutragen. Eine solche 

Beitragsleistung wäre umsomehr ein Gebot der Billigkeit gewesen, als ja die Ausgabenpolitik 

der Gemeinde, die ihre finanzielle Lage sehr verschlechtert habe, teilweise recht stark gerade 

durch die Fürsorge für jene Kreise beeinflusst sei. Wenn das Staatsamt für Finanzen trotz 

dieser Bedenken nicht noch den Versuch unternehme, eine Ausdehnung der Abgabepflicht 
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nach unten zu verlegen, so geschehe dies hauptsächlich aus Rücksicht auf jene immerhin 

zahlreichen Elemente unter den Mietern mit Zinsen bis zu 900 K die, wie z.B. kleine Rentner 

oder Ruheständler, bitterer Not preisgegeben sind und durch jede Steigerung der öffentlichen 

Lasten in ihrer Lebensmöglichkeit bedroht erscheinen. 

Im übrigen habe das Staatsamt für Finanzen bereits bei den verschiedenen mit der 

Gemeinde gepflogenen Vorbesprechungen versucht, die erwähnten Gesichtspunkte zur 

Geltung zu bringen, und bei der Gemeinde insoferne teilweise Verständnis und 

Entgegenkommen gefunden, als die Fürsorgeabgabe, die ursprünglich mit 10 % in Aussicht 

genommen war, nur mit 2 % beschlossen wurde und als bei der Mietzinsabgabe davon 

abgesehen wurde, die Sätze bis zum fünffachen des Mietzinses zu erhöhen, diese Erhöhung 

vielmehr auf das dreifache beschränkt bleibt. Damit sei die Möglichkeit einer Beeinflussung 

in materieller Richtung ziemlich erschöpft, da auch die allfällige Erhebung einer Vorstellung 

leider nur die Wirkung eines Aufschubes im Wirksamkeitsbeginn der Gesetze haben würde, 

ohne ihre unveränderte neuerliche Beschlussfassung durch den Landtag hindern zu können. 

Schließlich dürfe nicht außeracht gelassen werden, dass das Staatsamt für Finanzen in 

hohem Maße daran interessiert sei, dass die Gemeinde ihre Erfordernisse, auf deren 

Gestaltung und Beschränkung der Staatsregierung ja keinerlei Einfluss zustehe, auch soweit 

als möglich durch eigene steuerliche Einnahmen decke. Die Erfahrung der letzten Zeit zeige 

ja zur Genüge, dass die Gemeinde die Deckung aller endgiltigen Abgänge durch 

Subventionen, Zuschüsse oder Vorschüsse von Seite des Staates verlange und unter dem 

Zwange der Verhältnisse auch durchzusetzen im Stande sei. Das würde insbesondere auch 

von einem etwaigen Ausfall gelten, der durch verspäteten Wirksamkeitsbeginn der Gesetze 

nach Erhebung einer „Vorstellung“ entstehen würde. Es seien also auch Rücksichten 

staatsfinanzieller Natur, die die zustimmende Stellungnahme des Staatsamtes für Finanzen 

beeinflussen. 

Unterstaatssekretär Dr. R e s c h  erhebt gegen die Gesetzesbeschlüsse mit der Begründung 

Bedenken, dass durch die neuen Abgaben eine Überlastung des Gewerbes und des 

Mittelstandes eintrete, die eine Heranziehung der in Rede stehenden Steuerobjekte für die 

staatlichen Steuern künftighin ausschließen werde. Als Wiener Abgeordneter und Vertreter 

der christlich-sozialen Partei müsse er dagegen Einsprache erheben und stelle dem Antrag, 

gegen die Gesetzesbeschlüsse Vorstellung zu erheben. 

Im Auftrage des abwesenden Staatssekretärs H e i n l  gibt Ministerialrat Dr. 

W e i n c z i e r l  namens des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

nachstehende Erklärung ab: 
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Das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten muss von seinem 

Ressortstandspunkte schwere Bedenken gegen die vom niederösterreichischen Landtag am 4. 

August l.J. beschlossenen Landesgesetze, betreffend die Bewilligung zur Einhebung neuer 

Gemeindeabgaben durch die Stadt Wien geltend machen. 

Die vom niederösterreichischen Landtage beschlossenen Gemeindeabgaben sind geeignet, 

die industrielle und gewerbliche Produktion in der nachteiligsten Weise zu beeinflussen, die 

Konkurrenzfähigkeit der Wiener Industrie und des bodenständigen Gewerbes zu untergraben 

und die Arbeitslosigkeit wesentlich zu vermehren. 

Die Erzeugungskosten unserer Industrie und des heimischen Gewerbes sind schon 

dermalen infolge der außerordentlichen Teuerung aller Rohmaterialien und der wesentlichen 

Erhöhung der Gehälter und Löhne derart gestiegen, dass eine weitere Verteuerung der 

Produktionskosten auf die Abnehmer nicht mehr überwälzt werden kann. Diese Verhältnisse 

äußern sich schon jetzt in empfindlichster Weise sowohl hinsichtlich des Absatzes im Innern, 

als auch bezüglich des Exportes, so dass in den meisten Branchen schwere Absatzkrisen 

bestehen. Diese bedenklichen Verhältnisse müssten noch wesentlich verschärft werden, wenn 

die vom niederösterr. Landtage beschlossenen Steuererhebungen in Kraft treten würden. Die 

Wiener Industrie und das heimische Gewerbe würden dadurch unter den gegenwärtigen 

schwierigen Verhältnissen direkt in ihrer Existenz gefährdet werden. Betriebseinstellungen 

und Arbeiterentlassungen in großer Zahl wären die unvermeidlichen Folgen solcher 

krisenhafter Zustände, die zu den schwersten sozialen Erschütterungen führen können.  

Was die vom Landtage beschlossenen neuen Gemeindeabgaben im einzelnen betrifft, so 

werden Industrie, Gewerbe und Handel insbesondere durch die außerordentliche Erhöhung 

der Mietzinsabgabe in schwerstem Maße betroffen. Die Einhebung einer solchen Abgabe 

erscheint schon an sich mit den Bestimmungen über den gesetzlichen Mieterschutz 

unvereinbar. Nun soll die Mietsteuer derart erhöht werden, dass sie bis zu 300 % des 

Mietzinses, beziehungsweise Mietwertes ausmacht. Dabei wird zwischen Luxuswohnungen 

einerseits und Fabriksrealitäten, industriellen Bureaus, Magazinen u.s.w. andererseits nicht 

unterschieden. Es werden daher gerade die industriellen und gewerblichen Betriebsräume – 

und zwar unabhängig von der jeweiligen Konjunktur – schwer belastet, so dass die 

Produktionskosten in sehr erheblichem Maße erhöht werden. 

Gerade der Umstand, dass diese außerordentliche Erhöhung der Mietzinsabgabe ganz 

unabhängig von der jeweiligen geschäftlichen Konjunktur erfolgt, muss für die 

produzierenden Stände katastrophal wirken. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung unserer industriellen und gewerblichen Produktion ist 
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es daher dringend erforderlich, dass eine wesentliche Ermäßigung der Mietzinsabgabe speziell 

für die industriellen und gewerblichen Betriebsräume vorgesehen wird. Auch muss die 

Möglichkeit geschaffen werden, im Falle von Absatzkrisen und unter sonst ungünstigen 

Produktionsverhältnissen eine Abschreibung der Mietzinsabgabe für industrielle und 

gewerbliche Betriebsräume zu erwirken. 

Von nachteiligen Folgen für die industrielle und gewerbliche Produktion muss auch die 

sogenannte Fürsorgeabgabe begleitet sein, welche die Leistung einer 2 %igen Abgabe von der 

jährlichen Lohnsumme zum Gegenstande hat. Auch diese Abgabe bedeutet eine wesentliche 

Verteurung der Produktion. 

Nicht minder stellt auch die geplante Erhöhung der Erwerbsteuerzuschläge auf 300 %, 

beziehungsweise 200 % insbesondere im Zusammenhange mit der Reform der staatlichen 

Erwerbsteuer eine schwere Belastung für Industrie, Gewerbe und Handel in Wien dar. 

Das Gesetz, betreffend die Einhebung einer Konzessionsabgabe, soll alle jene 

konzessionierten Gewerbe belasten, bei deren Verleihung die Behörde gebunden ist, den 

Lokalbedarf zu prüfen. Dieses Erfordernis bedeutet jedoch keineswegs einen Schutz der 

Konzessionäre gegen weitgehende Konkurrenz, sondern bezweckt vielmehr den Schutz der 

Allgemeinheit, welche Leistungen der Konzessionäre in Anspruch nimmt. Wenn die Behörde 

den Lokalbedarf, bei dessen Überprüfung sie nach freiem Ermessen vorgeht, als gegeben 

erachtet und die Konzession verleiht, so tritt der neue Gewerbetreibende in den 

Konkurrenzkampf seiner Gruppe ebenso ein, wie derjenige, der ein freies oder 

handwerksmäßiges Gewerbe antreten will. Denn auch dieser wird vor dem Antritte des 

Gewerbes auf die bereits bestehenden gleichen Betriebe Rücksicht nehmen und das Gewerbe 

eben nur dann anmelden, wenn Aussicht auf eine erfolgreiche Betätigung vorhanden ist. Die 

im neuen Landesgesetze vorgesehene besondere Belastung der in Betracht kommenden 

konzessionierten Gewerbe erscheint daher nicht gerechtfertigt. 

Es steht außer Zweifel, dass die vom niederösterr. Landtage beschlossenen neuen 

Steuergesetze im Zusammenhange mit der Vermögensabgabe und den sonstigen staatlichen 

Steuererhöhungen den wirtschaftlichen Wiederaufbau außerordentlich hemmen, wenn nicht 

unmöglich machen müssen. Auch die Rückwirkung der neuen Wiener Steuern auf die ganze 

Steuerkraft der erwerbstätigen Bevölkerung der Hauptstadt muss vom staatsfinanziellen 

Standpunkte schwere Bedenken hervorrufen. 

Insbesondere muss sich das Staatsamt, für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

gegen die geplante Mietzinsabgabe in der vorliegenden Fassung aussprechen. 

Das Staatsamt für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten ersucht, seinen Standpunkt 
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bei der Stellungnahme zu den vom niederösterreichischen Landtage beschlossenen 

Gemeindeabgaben zu berücksichtigen. 

Staatssekretär Dr. E l l e n b o g e n  verweist darauf, dass dem Beschlusse des Landtages 

eingehende Verhandlungen mit dem Staatsamte für Finanzen vorangegangen seien, dem es 

gelungen sei, wesentliche Milderungen herbeizuführen, sodass die unteren Schichten des 

Mittelstandes geschont werden. Die beschlossenen Abgaben werden nur 1/4tel des gesamten 

Defizits der Gemeinde Wien decken. Eine weitere Milderung der Ansätze vom Landtage zu 

verlangen, wäre nur dann möglich, wenn der Staat in der Lage wäre, der Gemeinde Mittel zur 

Deckung des Defizits zur Verfügung zu stellen. Da dies nicht der Fall sei, der Landtag 

übrigens kaum auf eine Vorstellung eingehen würde, glaube er, dass von der Erhebung einer 

solchen als zwecklos abgesehen werden solle. 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  verweist auf die bereits bekanntgegebene Stellungnahme des 

Staatsamtes für Finanzen. Die Finanzverwaltung sei vor dem schweren Dilemma gestanden, 

entweder den Zusammenbruch der Gemeinde hinzunehmen, oder eine schwere wirtschaftliche 

Belastung der Steuerträger zu dulden. Sie glaubte, die letztere Alternative wählen zu sollen, 

da schließlich der Einzelne doch in der Lage sei, diese Lasten wenigstens teilweise zu 

überwälzen, – ein Ausweg, der der Gemeinde nicht zur Verfügung stehe. Die 

Staatsverwaltung habe übrigens kein wirksames Mittel gegen derartige Steuergesetze. Die 

Erhebung der Vorstellung würde nur eine Verzögerung bedeuten, weshalb sie besser zu 

unterlassen wäre. 

Staatssekretär H a n u s c h  gibt der Anschauung Ausdruck, dass eine Vorstellung schon 

insbesondere deshalb unterbleiben müsse, weil die Staatsregierung der Gemeinde keine 

anderen Sanierungsvorschläge machen könne. Eine Vorstellung würde übrigens sicherlich als 

unfreundlicher Akt der Staatsregierung gegenüber der Gemeinde und dem Landtage 

angesehen werden. 

Der V o r s i t z e n d e  erinnert daran, dass der Kabinettsrat gerade in der letzten Zeit 

Vorstellungen gegen minder bedeutsame Gemeindesteuerprojekte erhoben habe. Er könne 

nicht zugeben, dass ein unfreundlicher Akt darin erblickt werde, wenn der Kabinettsrat seine 

Bedenken geltend mache und etwa eine Erhöhung der Fürsorgeabgabe gegen Herabsetzung 

der Mietzinsabgabe vorschlage. 

Unterstaatssekretär G l ö c k e l  gibt zu erwägen, dass der Beschluss der Gemeinde Wien 

die Willensmeinung von 2/3tel der Bevölkerung darstelle. Er halte es für vollkommen 

unangängig, Vorstellung zu erheben, ohne gleichzeitig andere Vorschläge zur Sanierung zu 

erstatten. 
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Der V o r s i t z e n d e  bemerkt, dass der Kabinettsrat verfassungsrechtlich verpflichtet 

sei, im Falle gegen einen Gesetzesbeschluss Bedenken vorliegen, dagegen Vorstellung zu 

erheben. Die Erstattung von anderen Vorschlägen obliege ihm nicht. 

An der weiteren Debatte beteiligten sich noch die Staatssekretäre H a n u s c h, Dr. 

E l l e n b o g e n, Dr. R e i s c h, Dr. R o l l e r  und Unterstaatssekretär Dr. R e s c h. 

Nachdem eine Einmütigkeit in der Auffassung nicht erzielt werden konnte, bringt der 

V o r s i t z e n d e  den Antrag auf Erhebung einer Vorstellung zur Abstimmung, welcher mit 

Stimmmehrheit abgelehnt wird. 

Der Kabinettsrat beschließt sohin, gegen die eingangs bezeichneten Gesetzesbeschlüsse 

keine Vorstellung zu erheben, ihrer sofortigen Verlautbarung zuzustimmen und das Staatsamt 

für Inneres und Unterricht zu ermächtigen, dem Landesrat die gegen die Gesetze vorliegenden 

Bedenken sowie einige in gesetzestechnischer Beziehung sich ergebenden Mängel 

mitzuteilen. 

 

13. 

Aufnahme eines Darlehens von 800.000 K durch die Stadtgemeinde Klagenfurt. 

Nach dem Antrage des Staatssekretärs B r e i s k y  genehmigt der Kabinettsrat den 

Beschluss der Landesversammlung in Kärnten vom 27. Mal d.J., betreffend die Bewilligung 

zur Aufnahme eines Darlehens von 800.000 K durch die Stadtgemeinde Klagenfurt, welches 

zur Deckung von Abgängen des städtischen Elektrizitätswerkes bestimmt ist, die durch 

Mehrausgaben für Löhne und Materialien verursacht wurden. 

 

14. 

Erhebung des Marktes Neunkirchen zur Stadt. 

Staatssekretär B r e i s k y  berichtet über ein Ansuchen der Gemeindevertretung von 

Neunkirchen um Erhebung das Marktes Neunkirchen zur Stadt. Die Gemeindevertretung 

gründe ihr Gesuch auf die Geschichte des Ortes, der im Jahre 1094 zum ersten Male 

urkundlich genannt werde und in dieser Zeit schon das Marktrecht erhalten hat, ferner auf 

seine wirtschaftliche Bedeutung als Hauptindustrieort im Schwarzatale. 

Die Landesregierung in Wien habe gleich allen übrigen einvernommenen Behörden 

erklärt, dass sie gegen die Erhebung des Marktes zur Stadt nichts einzuwenden habe, das 

Gesuch vielmehr der vollen Berücksichtigung empfehle. 

Nach dem Antrage des sprechenden Staatssekretärs beschließt der Kabinettsrat die 

Erhebung des Marktes Neunkirchen zur Stadt. 
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15. 

Anwendung der 2,4 %igen Pensionsskala bei der Pensionsbemessung für Beamte, die aus 

dem Stande der Unterbeamten und Diener hervorgegangen sind. 

Sektionschef Dr. G r i m m  erinnert daran, dass die Regierung anlässlich der Beratung 

über die Gesetze vom 18. März 1920, St.G.Bl. Nr. 132 (Pensionistengesetz) und St.G.Bl. Nr. 

131 (Hinterbliebenenversorgungsnovelle) nachstehende Erklärung abgegeben habe: 

„Die Regierung ist bereit, jenen Beamten, die aus dem Stande der Beamten, Unterbeamten 

und Diener der Post- und Telegraphenanstalt hervorgegangen sind, beim Übertritt in den 

Ruhestand Zulagen zum normalmäßigen Ruhegenuss in jenem Ausmaße zu erwirken, welches 

dem Unterschiede zwischen dem normalmäßigen und jenem Ruhegenusse gleichkommt, der 

sich ergeben würde, wenn auf die in der Eigenschaft eines Dieners (Unterbeamten) 

zugebrachte Dienstzeit die 2,4 %ige (statt der 2 %igen) Pensionsskala in Anwendung gebracht 

wird.“ 

Die Anwendung der 2,4 %igen Pensionsskala anstatt der 2 %igen sei schon bisher von 

Zivilstaatsbeamten, die aus dem Stande der Unterbeamten und Diener hervorgegangen sind, 

im Rechtswege verlangt und dieses Begehren auf die Fassung des Artikels IV des Gesetzes 

vom 19. Februar 1907, R.G.Bl. Nr. 34, gestützt worden. Die Gerichtshöfe des öffentlichen 

Rechtes hätten sich des öfteren mit dieser Frage beschäftigt und den diesbezüglichen 

Klagebegehren wiederholt Folge gegeben. 

Die Finanzverwaltung glaubte indes an der im Sinne der gegenteiligen Rechtsauffassung 

erlassenen Bestimmung der Finanzministerialverordnung vom 11. März 1907, R.G.Bl. Nr. 65, 

zu Artikel IV, §§ 1 und 3, des Gesetzes vom 19. Februar 1907, R.G.Bl. Nr. 34, Absatz IV, 

festhalten zu sollen. 

Angesichts der vorliegenden Regierungserklärung und da, wie erwähnt, auch die 

Spruchpraxis der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes wiederholt gegen die Auffassung der 

Finanzverwaltung entschieden habe, müsse nunmehr die bisherige Praxis aufgegeben werden. 

Aber nicht nur pro future wäre in den in Rede stehenden Fällen die Ruhegenussbemessung 

unter Zugrundelegung der 2,4 %igen (statt der 2 %igen) Pensionsskala für die in der 

Eigenschaft als Beamte, Unterbeamte oder Diener der Post- und Telegraphenanstalt 

zugebrachte Dienstzeit vorzunehmen. Mit Rücksicht auf die vorliegende Regierungserklärung 

und die Rechtsauffassung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechtes wäre auch der 

Ruhegenuss der bereits in den Ruhestand versetzten Zivilstaatsbediensteten, insofern er mit 

dem in der Regierungserklärung aufgestellten Grundsatze nicht übereinstimmt, über 
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Anmeldung der betreffenden Pensionisten neu zu bemessen. 

Die Neubehandlung hinsichtlich der Ruhegenussbemessung hätte jedoch nicht bloß 

hinsichtlich der aus dem Stande der Beamten, Unterbeamten und Diener der Post- und 

Telegraphenanstalt hervorgegangenen Zivilstaatsbeamten einzutreten, sondern in allen Fällen, 

in welchen Beamte in den Ruhestand treten oder bereits getreten sind, die eine anrechenbare 

Unterbeamten- oder Dienerdienstzeit aufweisen, da es nicht angehe, nur die bei der Post- und 

Telegraphenanstalt zugebrachte Dienstzeit mit einem höheren Prozentsatze anzurechnen. 

Nachzahlungen für die Zeit vor dem 1. Jänner 1920 hätten nicht zu erfolgen. 

Das Abgehen von der bisherigen Praxis wäre durch eine entsprechende Abänderung der 

Durchführungsverordnung zum Gesetze aus dem Jahre 1907 im Wege der Erlassung einer 

Vollzugsanweisung der Staatsregierung zu bewirken, wodurch die Regierungserklärung 

gegenstandslos werde. 

Der Kabinettsrat genehmigt die Erlassung dieser Vollzugsanweisung. 

 

16. 

Unfallhinterbliebenennovelle. 

Sektionschef Dr. G r i m m  erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, den 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die begünstigte Behandlung von Hinterbliebenen nach im 

Dienste verunglückten Staatsangestellten (Unfallhinterbliebenennovelle), in der 

Nationalversammlung einbringen zu dürfen. 

 

17. 

Gesetzentwurf, betreffend die Einrichtung des Gesundheitsdienstes in den Gemeinden, giltig 

für das Land Kärnten mit Ausschluss der Landeshauptstadt Klagenfurt. 

Staatssekretär H a n u s c h  erinnert daran, dass die Staatsregierung auf Grund des 

Beschlusses des Kabinettsrates vom 30. Jänner d.J. gegen das von der Landesversammlung 

für Kärnten beschlossene Gesetz, betreffend die Einrichtung des Gesundheitsdienstes in den 

Gemeinden, giltig für das Land Kärnten mit Ausschluss der Landeshauptstadt Klagenfurt, 

wegen der Fassung des § 9 Vorstellung erhoben habe. Die Landesversammlung für Kärnten 

habe nunmehr eine entsprechende Abänderung des beanständeten § 9 des zitierten Gesetzes 

beschlossen. Demgemäß beantrage Redner, gegen den Gesetzbeschluss vom 17. Dezember 

1919 in der durch den Beschluss vom 11. Juni 1920 geänderten Fassung eine Vorstellung 

nicht zu erheben und der Verlautbarung des Gesetzesbeschlusses unter Gegenzeichnung des 

Staatssekretärs für soziale Verwaltung zuzustimmen. 
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Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne. 

 

18. 

Vollzugsanweisung, betreffend die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben. 

Staatssekretär H a n u s c h  führt aus, dass die bisherigen Normen, betreffend die 

Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben, bloß jene Unternehmungen 

umfassen, welche vor dem 26. April 1919 entstanden sind. Um nun auch die nach diesem 

Stichtage errichteten Betriebe zu treffen, wäre eine besondere Vollzugsanweisung notwendig, 

die er im Entwurf vorlege und die bis 30. September d.J. in Wirksamkeit bleiben solle. 

Der Kabinettsrat ermächtigt das Staatsamt für soziale Verwaltung, diese 

Vollzugsanweisung zu erlassen. 

 

19. 

Gesetzesbeschluss des niederösterreichischen Landtages, vom 29. Juli d.J., betreffend den 

Schutz des Maulwurfes. 

Staatssekretär H a u e i s  erbittet und erhält vom Kabinettsrate die Ermächtigung, dass von 

der Erhebung einer Vorstellung gegen den vom niederösterreichischen Landtage am 29. Juli 

gefassten Gesetzesbeschluss, betreffend den Schutz des Maulwurfes, abgesehen und der 

sofortigen Kundmachung des Gesetzes unter Gegenzeichnung des Staatssekretärs für Land- 

und Forstwirtschaft zugestimmt werde. 

 

20. 

Vollzugsanweisung zum Heeresdisziplinargesetz. 

Sektionschef Dr. K r a l o w s k y  legt den Entwurf einer Vollzugsanweisung der 

Staatsregierung über die Handhabung der Disziplinarstrafgewalt im Heer vor, welchem als 

Anhang die Vorschrift über die Auslosung der Beisitzer der Disziplinarkommissionen und 

über die Zusammensetzung der Disziplinarsenate beigefügt ist. Er bemerkt, dass sich die 

Vollzugsanweisung im wesentlichen darauf beschränke, den Text des 

Heeresdisziplinargesetzes und jenen des fünften Abschnittes des ersten Hauptstückes der 

Dienstpragmatik zu vereinigen. 

Der Kabinettsrat stimmt der Erlassung dieser Vollzugsanweisung zu. 
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[KRP 214, 17. August 1920, Stenogramm Fenz] 
 
 
214., 17. /8., 8 Uhr abends. 
 
Glöckel: L.S.I. [Landesschulinspektor] Gruber. 

Dadurch, daß seit Beginn des Schuljahres eine Inspektion der Schulen nicht 
stattgefunden hat, [ist] die Sache außerordentlich dringend. Die Qualitäten [Grubers 
wurden] einwandfrei festgestellt, die Lehrerschaft [hat sich] für ihn ausgesprochen. 

Miklas: Auch ich bin der Meinung, daß die endliche Besetzung des Inspektorpostens überaus 
dringlich ist. Der Streit um diesen Posten ist zu einem Politikum ersten Ranges in 
Salzburg geworden und zieht sich schon fast ein Jahr lang hin. Aber gerade deswegen, 
weil diese Besetzungsfrage in das politische Gebiet hineingezogen wurde, und auf der 
einen Seite die energisch vertretenden Wünsche der sozialdemokratischen Lehrer für 
Gr.[uber] [stehen] und auf der anderen Seite eine Ablehnung erfolgte, ist es sehr 
schwer, eine letzte Entscheidung zu treffen. 

Dazu kommt noch ein formaler Mangel, der sehr bedenklich ist. Das ist nämlich 
der, daß der Betreffende in dem offiziellen Vorschlag des Landesschulrates-Plenums 
nicht enthalten ist, sondern sein [Vorschlag] ist nur ein Vorschlag des Vorsitzenden 
des Landesschulrates. 

Glöckel: Der Ref.[erent] hat im Landesschulrat Gruber vorgeschlagen und die Mehrheit hat 
Streinz vorgeschlagen. 

Miklas: Daß Gr.[uber] dem Staatsamt bekannt geworden ist, ist nur dem Vorsitzenden 
Preissler [zu verdanken]. 

Es ist sehr bedenklich, einem Land gegen den Terna-Vorschlag einen 
Landesschulinspektor zu oktroyieren. Alle Schwierigkeiten hätten sich aus dem Weg 
geräumt, wenn man aus dem T.[erna]-Vorschlag einen genommen hätte, der sich 
schon als Landesschulinspektor bewährt hat, nämlich Streinz. Das wird aber vom 
Unterrichtsamt abgelehnt, weil man ihn nicht herüber nehmen will aus [...] Dienst und 
weil das Unterrichtsamt Wert darauf legt, daß eine Persönlichkeit ernannt wird, 
welche aus dem Berufskreis der Volks- und Bürgerschullehrer stammt. 

Nachdem aber im T.[erna]-Vorschlag G.[ruber] nicht darin ist und dem Wunsch, 
daß eine Persönlichkeit gewählt wird, welche aus - dem Berufskreis der Volks- und 
Bürgerschullehrer angehört, so bleibt nichts anderes übrig, als dem Landesschulrat 
den Vorschlag zurück[zu]geben und [ihn zu] neuerlicher raschester Erstattung 
auf[zu]fordern. 

Glöckel: Es ist ein Zug, der durch die ganze Bevölkerung geht, daß solche gefragt werden bei 
der Auswahl, die sich rein sachlich qualifizieren. Wenn [es ein] Politikum geworden 
ist, so ist das keine Schuld der Unterrichtsverwaltung. Es darf aber kein Politikum 
werden. Es geht nicht an, weil Gr.[uber] sich als Sozialdemokrat bekannt hat, ohne 
[daß er] sich je betätigt hat - ihn deshalb abzulehnen. Trotzdem er sich zur 
Sozialdemokratie bekannt hat, tritt für ihn nicht der sozialistische Lehrerverein [ein], 
sondern der Salzburger Landesverein, der über 90 % aller Lehrer umfaßt. Es zeigt 
sich, daß also ein Politikum nicht vorliegt. 

Auf eine neuerliche Ausschreibung kann ich nicht eingehen. Heute ist der 17. 
August. Es wäre eine Farce, es könnte von einer Bewerbung nicht die Rede sein und 
der Landesschulrat würde auch nicht anders stimmen. Ich bin bereit, die 
Verantwortung zu tragen. Länger hinausschieben kann ich die Sache nicht. 

[Eine] Neuausschreibung wäre ganz zwecklos und ich kann mich nicht [damit] 
einverstanden erklären, daß aus rein politischen Gründen eine fachlich begründete 
Besetzung - Ernennung nicht erfolgt. Übrigens haben wir einen B.S.I. 
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[Bezirksschulinspektor], der christlichsozialer Abgeordneter ist. Ich kann daher nicht 
einem Sozialdemokraten die Stelle deshalb nicht geben, weil er Sozialdemokrat ist. 

Ellenbogen: Ich würde dem Vorschlag M.[iklas'] zustimmen, wenn Aussicht wäre, daß bei 
[einer] neuerlichen Ausschreibung ein anderer Vorschlag gemacht würde. Es scheint 
aber aus der Zuspitzung der Gegensätze hervorzugehen, daß kein anderer Vorschlag 
gemacht werden wird. Eine Ablehnung würde also bedeuten, daß ein Sozialdemokrat 
nicht Landesschulinspektor werden kann. [Das ist] ein Standpunkt, auf den sich das 
Kabinett wohl nicht stellt. 

Unter diesen Umständen bleibt nichts anderes übrig, als auf den Vorschlag 
Glöckels einzugehen und ich würde bitten, daß die Sache des Politikums 
untergeordnet wird und diese Sache erledigt wird. 

Mayr: Es liegt kein Vorschlag für Gr.[uber] vom Landesschulrat vor. Das ist das wesentliche. 
Von politischen Dingen muß man absehen. Wenn der Vorschlag vorläge, könnte keine 
Rede [davon] sein, daß eine politische Richtung [nicht] in Frage kommt. Auch hat der 
Landeshauptmann sehr betont, daß die Rechte des Landesschulrates gewahrt werden 
[müssen]. Auch soll Gr.[uber] von Landesschulinspektor ?Stumer sehr schlecht 
beschrieben [worden sein]. 

[Ich wäre für eine] sehr kurz befristete Neuausschreibung. Es ist nicht gesagt, daß 
Gr.[uber] nicht in den Terna-Vorschlag kommt. 

Roller: Ich habe auch den Brief vom Landeslehrerverein bekommen. Sie empfehlen mir, für 
Gruber einzutreten. Ich habe nicht Gelegenheit gehabt, mich mit der großdeutschen 
Partei in Verbindung zu setzen. [Ich] wäre in [einer] sehr schwierigen Situation und 
bitte um [eine] ganz kurze Vertagung der Angelegenheit. 

Hanusch: Die Sache ist äußerst ernst und gefährlich. Wenn man in einem Land, wo die 
Christlichsozialen die Majorität haben, auf dem Standpunkt steht, daß ein 
Sozialdemokrat nicht angestellt wird, so könnte es auch herauskommen, daß im 
umgekehrten Fall nirgends ein Christlichsozialer angestellt wird. Das ist nicht zu 
ertragen. 

Glöckel: Wie wäre es, wenn wir dem Vieh-Inspektor, der von der Großbauernschaft verlangt 
wird, nicht zustimmen würden, weil er Christlichsozialer ist? Ausgerechnet weil -. Der 
einzige Grund war, weil der Seminardirektor dagegen Einspruch erhoben hat in der 
Befürchtung, er könnte ihn inspizieren - das würde man schon richten. 

Ich kann es nicht verantworten, daß das Schulwesen ganz ohne Inspizierung bleibt. 
Die Fachleute sind doch geeinigt. Die Sache ist ernster als wie sie aussieht. Man hat 
die Sache zu einem großen Politikum gemacht. Ich habe selbst 
Bezirksschulinspektoren ernannt, die Christlichsoziale sind und sich öffentlich gegen 
die Schulreform bekannt haben. 

Mayr: Ich wäre der erste, der dagegen wäre, daß die Sache ein Politikum wird. Es liegt doch 
die Sache anders. Das Hauptgewicht liegt darin, daß der Mann nicht im Vorschlag ist. 
Übrigens höre ich, daß die Lehrerschaft nicht geradeso geschlossen ist. 

Miklas: Wir reden viel zu viel über Gruber. Um den handelt es sich nicht. Es handelt sich hier 
um die Differenz, daß jemand ernannt werden soll, der nicht im T.[erna]-Vorschlag 
ist. In allen Landesgesetzgebungen ist doch vorgesehen, daß die Landesschulräte die 
T.[erna]-Vorschläge erstatten und aus diesem T.[erna]-Vorschlag die Ernennung 
erfolgt. Wenn es nicht der Fall ist, so ist es doch ein Politikum. Als Prinzip hat doch 
niemand aufgestellt, daß ein Sozialdemokrat nicht angestellt werden soll. 

Wenn mein Antrag abgelehnt wird, dann [beantrage ich] die Abstimmung. 
Roller: -. 
Glöckel über [Anfrage von] Roller: Es besteht keine Bindung an den Terna-Vorschlag. 
Mayr: Das ist aber immer zu einem riesigen Politikum ausgewachsen. 
Roller: Ich bitte, mir zu gestatten, daß ich noch Fühlung mit der Partei suche. Ich könnte kein 
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Votum abgeben ohne Information. [Ich] bitte um Verschiebung bis zur nächsten 
Woche, wenn nicht der Antrag Miklas angenommen wird. 

Mayr: Einstimmigkeit ist nicht zu erreichen. Es müßte abgestimmt werden, wenn die Herren 
einverstanden sind über den Antrag Miklas. 

Ellenbogen: [Ich] schlage vor, damit Roller sich in Verbindung setzen kann, um - Vertagung 
bis zur nächsten Sitzung. 

[Beschluß]: Vertagung auf Freitag, 4 Uhr, Parlament. 
 
 
9. 
Breisky: Amtstitel. 
Angenommen. 
 
 
1. 
Reisch: Ich habe am 23. Juli ausführlich berichtet über den mit Frankreich in Aussicht 

genommen Vertrag. [Ich] habe mir die Ermächtigung gebeten - [erbeten], 
Abweichungen durchzuführen und mir nur -. Meine damaligen Befürchtungen haben 
mir -. 

[Es ist gelungen, einen] günstigeren Vertrag nach Hause bringen als ich in 
Aussicht hatte. Dagegen [haben sich die Verhandlungen] so überstürzt, daß es mir 
nicht möglich war, hierher zu berichten. [Es ergaben sich] keine nennenswerten 
Abänderungen, [aber] die Form des Vertrages ist erheblich ausgedehnter - 
umfangreicher geworden als in Aussicht war. Wir haben vereinbart, daß die 
beiderseitige Genehmigung der Parlamente vorbehalten wird, weil [der Vertrag] über 
den Friedensvertrag hinausgeht. Gleichwohl soll er schon jetzt offiziös verlautbart 
werden für die Interessenten. [Er] wird am 20. im nichtamtlichen Teil der Wiener 
Zeitung veröffentlicht. 

Die Franz[osen] haben von dem ihm - [ihnen] zustehenden [Wahl]recht, entweder 
ein Clearing-Haus einzurichten oder direkt einzutreiben - vom Cl.[earing]-System 
Gebrauch gemacht. Im Vertrag wurde vereinbart, daß das Cl.-Off. [Clearing-Office] 
erst am 1. IV. seine Tätigkeit aufnehmen [wird] und daß bis dahin nicht nur der 
Verkehr zwischen Schuldnern und Gläubigern ermöglicht wird, sondern tunlichst 
gütlich verglichen werden [soll] und möglichst wenig für das Cl.[earing] übrig bleibt. 

[Ein] großer Erfolg [ist]: Österreicher, die sequestriertes Eigentum in Frankreich 
haben, können das zur Abstattung verwenden oder doch bis zu 70 % an andere 
Österreicher in Frankreich abtreten. 

Die Verpflichtungen, die im Wege des Ausgleichs nicht [ge]regelt worden sein 
sollten, werden durch das Cl.-Off. [Clearing-Office] geregelt werden. Hierbei haben 
wir die große Konzession erlangt, daß weit ausgreifende Fristen zugestanden wurden. 
Für Val.[uta]-Verpflichtungen von Österreichern [gilt eine] fünfjährige 
Abstattungsfrist wenn keine Pfänder bestellt werden, falls Pfänder bestellt werden, 10 
Jahre. Die Zinsen wurden für die Vergangenheit auf 3 % herabgesetzt, für die Zukunft 
auf 5 %. Nach dem Friedensvertrag wären [es] 5 % für früher und die Zukunft. 

Kronenschulden. Die Österreicher hätten das Fünfzehnfache abzuzahlen gehabt. 
Der Schuldner hat den Kronenbetrag sofort zurückzubezahlen, das Plus, das sich aus 
der Val.[orisierung] ergibt, übernimmt der Staat unvorgreiflich der Verrechnung mit 
seinem Schuldner. [Als] Begünstigungen für den Staat [wurde erreicht]: Die 
Abzahlung der Schulden beginnt erst im 6. Jahr ohne jede Verzinsung - in 25 
Jahresraten ohne jede Verzinsung. Eine Abweichung gegenüber dem Friedensvertrag 
ist bezüglich der Valuta-Schulden dadurch vorhanden, daß der -. 
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[Eine] weitere Begünstigung [ist] erreicht worden bezüglich der Sukzessions-
Staaten. Die französische Regierung hat zugestanden, daß bei den Remb[ours]-
Schulden - daß die Wiener Bank die Forderung gegen z. B. einen Tsch.[echoslovaken] 
an das französische Office zedieren kann und das französische Off.[ice] trachten soll, 
die Schulden bei dem Tsch.[echoslovaken] einzutreiben. [Es erfolgte eine] 
Regierungserklärung der Franzosen, daß sie ihren ganzen Einfluß dahin geltend 
machen werden, daß die č.[echoslovakische] Regierung nicht im Gesetzgebungsweg 
den eigenen Staatsangehörigen weitergehende Erleichterungen bei der 
Schuldabstattung zugesteht als die Franzosen uns zugestanden haben. 

Wenn ein gütlicher Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner nicht zustande 
kommt, soll sich die Abrechnungsämter - und einen Fünfjahresvorschlag -. 

Endlich wurde erreicht, daß Wohnungseinrichtungen, Schmuck, ... das 
sog[enannte] persönliche Vermögen, welches von den Franzosen beschlagnahmt 
wurde, generell freigegeben wird, wenn nachgewiesen wird, daß der Betreffende keine 
Schulden [in Frankreich] hat. 

Nicht durchgesetzt haben wir, daß der Goldschatz der österreichisch-ungarischen 
Bank zur Zahlung der Schulden herangezogen wird. [Wir] sind aber nicht böse 
darüber, weil unsere Begünstigungen besser sind - kein Gold vorgesehen. Der Vertrag 
findet generell Anwendung auf das Vermögen - die österreichisch-ungarische Bank 
rücksichtlich ihres Vermögens in Frankreich. Von allen österreichischen Guthaben in 
Frankreich wird eine 30 %-ige Quote dem Abrechnungsamt zur Verfügung gestellt. Im 
Friedensvertrag waren 100 % vorgesehen. 

[Es ist] gelungen, festzusetzen, daß für die Schuldenabrechnungsfrage das Ende 
des Kriegs mit dem 2. IV. 1919 festgesetzt worden ist - dem Tag, an welchem die 
französische Regierung die Handelsbeziehungen mit Österreich wieder aufgenommen 
hat. 

In Aussicht gestellt wurde, daß mein erneuertes Verlangen, daß das österreichische 
Botschafter-Palais in Paris freigegeben wird, erfüllt würde. Bezüglich des Erlöses 
[wurde] folgendes [vorgeschlagen]: [Es ist] 25 Mill[ionen] Fr.[ancs] wert, davon 30 
% an Ungarn. Von den 70 % sollen 30 % dem Fonds zur Befriedigung der kleinen 
französischen Gläubiger, der Rest für die Zinsenzahlung der österreichischen 
Staatsschulden [verwendet werden]. Ein Teil [soll] aber vorweggenommen [werden] 
für die Unterkunft der österreichischen Delegation. Vorher [bedarf es] noch der 
Zustimmung hierfür von der Reparationskommission. 

[Es wurde] vereinbart, daß noch vor der parlamentarischen Genehmigung eine 
Verordnung schon jetzt herausgegeben wird, welche die Vergleichsverhandlungen 
ermöglicht. [Ich] bitte [um] die Ermächtigung, um - [für] die Vollzugsanweisung, 
worin mitgeteilt wird, daß Österreicher mit ihren französischen Gläubigern 
Vergleiche anzustreben haben, welche dem Cl.-Off. [Clearing-Office] mitgeteilt 
werden müssen. 

Bei den französischen Verhandlungen war nur vorbehalten, daß bezüglich der 
Remb[ours]-Schulden noch ein Vorbehalt - Übereinkommen geschlossen wird. Man 
wollte sich bei den wenigen R[embours]-Schulden in Frankreich nicht präj[udizieren] 
für England, wo wir sehr viele R[embours]-Schulden haben. 

Bezüglich der Absichten Englands - Gerüchte, daß in England die Schulden 
eingetrieben werden sollen. Ich habe England vorgeschlagen, ein analoges 
Übereinkommen zu schließen. Das ist nicht gelungen, weil die Engländer erklärt 
haben, daß ihnen der Vertrag zu kompliziert ist. Sie sagten, [sie hätten] kein 
besonders Interesse, weil den 18 Mill[ionen] Pfund Schulden 14 Mill[ionen] Eigentum 
[gegenüberstünden]. [Das ist] falsch, weil viele Deponenten Tsch[echoslovaken] etc. 
werden, die rekl[amieren] werden. 
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Ich habe auf die 4 Mill[ionen] hingewiesen und gebeten, doch [einen] kleinen 
Vertrag abzu- - [ein] Übereinkommen zu treffen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen uns 
eine Note schicken, in welchem - [welcher] sie uns folgende Konzessionen machen -. 

[Es] soll auch [ein] Clearing Office gebildet werden. Sie erklären weiter, daß sie 
gleichfalls zustimmen, daß die Österreicher einen Teil ihres Eigentums in England an 
andere Österreicher abtreten, um ihre Schulden zu decken - tilgen. Sie waren aber 
nicht dazu zu bringen, eine bestimmte Summe zu nennen für die Freigabe zum Zwecke 
gütlicher Vergleiche. Sie gestehen auch zu bis 1. II. 

Die zweite Vereinbarung ist, daß die Engländer zwar nicht die gleichen Fristen 
bewilligt haben wie die Franzosen, uns aber Ratenzahlungen bewilligt haben. 
Österreich soll nicht mehr als jährlich 500.000 Pfund abzustatten haben. Darin [sind] 
in den ersten vier Jahren einzurechen [jene Beträge], welche von Österreichern zur 
Tilgung ihrer Schulden direkt nach England überwiesen werden. Wenn ich annehme, 
daß unsere Schulden wesentlich höher sind als 4 Millionen, so werden wir nicht 
einmal die Zinsen abzuzahlen haben, geschweige denn das Kapital. 

Ich glaube sagen zu können, daß die geschlossenen Übereinkommen für die 
österreichische Volkswirtschaft rel[ativ] günstig sind. Über das englische 
Übereinkommen kann eine Vollzugsanweisung erst erscheinen bis die Note 
eingetroffen sein wird. 

Im Zusammenhang mit der Vollzugsanweisung über den französischen Vertrag 
müssen wir auch eine Abänderung der Vollzugsanweisung vom 15. 7. betreffend das 
Zahlungs- und Annahmeverbot vornehmen. Hernach wird es gestattet werden, daß die 
österreichischen Staatsangehörigen auch ohne Prüfung der Abrechnungsämter ihre 
Schulden zahlen, vergleichen oder [...]. 

[Mayr]: Mit besonderem Dank den Bericht entgegengenommen. 
Zustimmungen zu den Vollzugsanweisungen betreffend den Vergleich - betreffend 

die Abänderung der Vollzugsanweisung vom 15. /7. 
 
 
2. 
Mayr: Die Tsch.[echoslovakische] Regierung hat [eingeladen zu einer] unverbindlichen 

Besprechung in Karlsbad. 
 
 
3. 
Mayr: Forderungen der Staatsangestellten, 1.000 [Kronen] und 800 [Kronen]. [Die Frage 

ist], was von Seite des Kabinetts dem Hauptausschuß vorgeschlagen werden kann. 
Grimm: Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Kassen warne ich vor irgend einer 

Ausschüttung aus den Kassen für die nächste Zeit. Wir müßten die Zahlungen an die 
KGV [Kriegsgetreideverwaltung] einstellen. Vielleicht in den letzten Tagen August, 
wenn die Generalratssitzung uns die - unsere Schatzscheine zugesteht. 

[Es ergäbe sich ein] monatliches Mehrerfordernis von 275 Millionen monatlich mit 
Einschluß der Auslagen für die Länder und Lehrer und [würde] die Besoldungsreform 
mit 3 ½ Milliarden Kronen mehr belasten. Allerdings hat der Verband der 
Staatsbeamten-Vereine, dem ich das gesagt habe, erklärt, [daß] die Besoldungsreform 
100 % mehr erfordern wird, [sie] daher über 3 ½ Milliarden nicht erschreckt sind. 

Mayr: Ich habe ihnen gesagt, daß ich das Elend einsehe; der Staat [aber] absolut nicht in der 
Lage ist, ihre gewiß berechtigten Forderungen zu erfüllen. Wenn weiter Noten 
gedruckt werden müssen, so gehen der Staat und die Staatsbeamten zugrunde. Hilfe 
[ist] nicht anders zu erreichen, als daß die zugesicherte Hilfe der Ent.[ente] eintritt. 
Vielleicht etwas mehr Naturalwirtschaft. 



214 – 1920-08-17 

 
32 

Ich habe sie verwiesen auf den Hauptausschuß und ihnen gesagt, daß die 
Regierung nichts zusichern kann. 

Grimm: Sie haben gesagt, daß bei direkter Belieferung es ihnen besser ginge. Sie haben zwar 
abgelehnt, anläßlich der ihnen für den Herbst vorschwebenden Teuerungswelle, [es] 
auf den Herbst zu verschieben, aber vielleicht könnte man es doch erreichen. 

Mayr: Sie haben gesagt, irgend etwas müssen sie vom Hauptausschuß bekommen, weil sonst 
die Situation gefährlich [wird]. Sie haben die Arg.[umente] eingesehen und mich 
dringend gebeten, den Inhalt der Unterredung zu veröffentlichen, weil dadurch ihre 
Lage in den Komitees erleichtert [würde]. 

Dieser Bericht wäre dem Hauptausschuß vorzutragen. 
Hanusch: Sehr sympathisch ist mir der Vorschlag Grimms, daß man sich nicht mit den 

Dep.[utationen] begenügt, sondern die Leute selbst ruft und ihnen - (alle 
Organisationen) und ihnen die Situation des Staates vorhält. 

Es handelt sich nur darum, daß es nicht zu einer ständigen monatlichen Zahlung 
wird. [Es wäre gut], wenn man über die Schwierigkeit jetzt hinauskommt und ihnen 
sagt, daß im Winter vielleicht doch etwas gegeben werden kann. 

Mayr: Dem Hauptausschuß berichten und das Staatsamt für Finanzen wird gebeten, 
Verhandlungen in diesem Sinne einzuleiten - in einem weiteren Kreis fortzuführen und 
vielleicht doch Naturalleistungen anzuregen. 

Angenommen. 
 
[Mayr]: [Weitere] Forderungen der Staatsbeamtenvereine: 

2.) Verkürzung der Gesamtdienstzeit. 
3.) Nachtrag zum Juli-Avancement. 
4.) -. 
5.) -. 
Ich habe versprochen [das] im Kabinettsrat vorzubringen. 

Grimm: Die Forderung 2.) ist ein Irrtum, sie haben das Comm.[uniqué] nicht gelesen. Eine 
Diff.[erenz] besteht. 

[Beschluß]: Das Staatsamt für Finanzen wird gebeten, sie aufzuklären und mit ihnen zu 
verhandeln. 

 
 
4. 
Mayr: Liquidations-Inspektoren. Verweist auf die Drucklegung im Abgeordnetenhaus, wo er 

zur Kenntnis genommen werden kann. 
Zur Kenntnis genommen. 
Reisch: Ich lasse einen Gegenbericht verfassen und werde ihn in einem - [einer] der nächsten 

Sitzungen dem Kabinettsrat unterbreiten. 
 
 
5. 
[Zugezogen]: Hamburger. 
Grünberger: Die niederösterreichische Landesregierung hat die in ihrer Kompetenz fallende 

Bierpreiserhöhung abgelehnt. Das Gesetz vom 23. /7. hat alle Verbrauchsabgaben 
erhöht, darunter die Biersteuer um 33 Kronen per Hektoliter erhöht. Da die früheren 
Bierpreisfixierungen aufgrund [einer] genauen Kalkulation der Brauer errechnet 
waren, so haben sich die Brauer sofort an die Landesregierung gewendet, daß jetzt 
auch eine Bierpreiserhöhung erfolgen muß. Die Landesregierung hat sich - erklärt, 
daß sie nicht mehr in der Lage ist, sich mit der Hinaufsetzung von Preisen zu 
beschäftigen. 
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Es wurde nun von allen Parteien an das Volksernährungsamt herangetreten, die 
Bierpreiserhöhung vorzunehmen. Es zeigte sich, daß das lichte Bier bei 2 Liter von 8 
Kronen auf 8 Kronen 40 Heller [erhöht werden müßte]. Das Staatsamt für Finanzen 
hat sich ebenfalls sehr interessiert gezeigt, daß die Bierpreiserhöhung erfolgt. Ich 
habe das nur zur Kenntnis gebracht, weil -. 

[Ich] bitte um die Zustimmung - Genehmigung, ob diese Fixierung des Bierpreises 
erfolgen kann. 

Reisch: Das Verlangen der Brauer, die Erhöhung des Bierpreises um die Erhöhung der 
Biersteuer, ist begründet, weil die ja naturgemäß auf die Konsum[enten] 
über[zu]wälzen war. 

Es scheint mir nur sehr anfechtbar, daß die Zentralstelle sich dazu hergibt, weil die 
Landesregierung sich weigert. Wir haben doch kein Interesse daran, den Zustand 
fortzusetzen, daß die Zentralämter immer die Büttel sind. Die Landesregierungen 
hätten ihres Amtes zu walten. 

Grimm: Wir können die Landesregierung nicht zwingen, sie ist nur ermächtigt. 
Grünberger: Darum habe ich die Sache vorgebracht. Es liegt ein Präjudizfall vor, wir haben 

schon einmal den Bierpreis erhöht für Niederösterreich. 
Angenommen. 
 
 
6. 
Glöckel: Vollzugsanweisung Taxenerhöhung. 
Angenommen. 
 
 
7. 
Glöckel: Vollzugsanweisung Amtszulagen. 
Angenommen. 
 
 
8. 
Pesta: Besoldungsreform. Die springenden Punkte in der ganzen Reform sind drei Dinge: 

1.) Die Stabilisierung nach zwei Jahren. 
2.) Die Durchrechung der Gesamtdienst[zeit]. 
3.) Die Rückwirkung von I. I. 
Ad 1.) [Dies ist] etwas Neues, deckt sich aber im wesentlichen mit dem jetzigen 

Zustand. [Ein] Arbeiter [hat] nach zwei Jahren [das Recht der Aufnahme in] den 
Prov.[isions]-Fonds; [er] kann nicht entlassen werden wenn er sich nichts zuschulden 
kommen läßt. 

Ad 2.) [Dies] ist ein Zugeständnis, das ohne Mitwirkung des Staatsamtes für 
V.[erkehr] in der par[itätischen] Lohnkommission, vielleicht nicht in Voraussicht der 
finanziellen Auswirkung, aber immerhin tatsächlich gegeben worden ist. Die 
Durchrechnung ist für den speziellen Eisenbahndienst ein Erfordernis zur Beseitigung 
von Härten aus der Vorkriegszeit. Wir haben von den Privatbahnen ein großes 
Personal[kontingent] übernommen, welches mit großen Vordienstzeiten übernommen 
wurde. Diese Leute würden, wenn die Durchrechnung nicht Platz greifen würde, stark 
ins Hintertreffen kommen. [Es besteht] keine besondere Gefahr. Allerdings jüngere 
Beamte, die sich über andere durchgearbeitet haben durch Tüchtigkeit, werden 
überflügelt werden. Sie werden aber in höhere Verwendungsgruppen kommen infolge 
ihrer Tüchtigkeit und ihrer Rekompensation in der Zukunft finden durch günstigere 
Vorrückungen. 
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Ad 3.) Ist auch einer jener Punkte, ohne welche die Reform von den Angestellten 
nicht akzeptiert würde. Es ist ihnen im April '19 von der Regierung zugesagt worden, 
die Aktiv[ierung] der Reform mit August '19. Sie sind dann mit dem Hinweis auf die 
Rückwirkung auf den 1. I. '20 vertröstet worden. 

Ohne diese drei Punkte könnte ich den Entwurf nicht vertreten. [Ich] bitte [um die 
Genehmigung] mit diesen Abänderungen im § 5: 

1.) Einfluß der Bediensteten auf die Normierung der Anzahl der systemisierten 
Stellen. Zusatz nach § 5, Abs. 1 < >. 

2.) Änderung in § 10, Skala. 
3.) § 20, Hemmung der Vorrückung durch schlechte Dienstleistung, Zusatz < >. 
4.) § 24, Anfügung vom 2. Absatz < >. 
Mit diesen Änderungen bitte ich [den Entwurf] dem Hauptausschuß vorlegen zu 

dürfen mit der Bitte [um die Ermächtigung, ihn] durch Vollzugsanweisung in Kraft zu 
setzen. 

Hanusch: Was ist mit den - in den Fußnoten Wünschen? 
Pesta: [Diese sind] keine conditio sine qua non, lediglich Wünsche. 
Kralowsky: [Der Entwurf bedeutet eine] Beeinträchtigung der Einstellungsmöglichkeiten der 

anspruchsberechtigten Unteroffiziere - im § 7 Vorzugsrecht den Bedienstetenkindern. 
[Ich] beantrage folgenden Paragraphen: 'Hinsichtlich der Verleihung an 

anspruchsberechtigte Unteroffiziere ...' 
Pesta: Es war die Reform als Gesetz pro fut[uro] gedacht. Ich kann in einem Gesetz nicht auf 

etwas reflektieren, was eigentlich keine Basis hat. Eine Reflektierung auf 
anspruchsberechtigte Unteroffiziere kann in einem Gesetz der Republik nicht 
aufgenommen werden. 

Wilfling: [Ich] habe schon Einwendungen [zu] 1.), 2.), 3.) vorgebracht. [Dies] scheint aber 
nicht zu umgehen [zu] sein. 4.) Inkraftsetzung durch Vollzugsanweisung. 

Ad. 1.) [Dies wird] nicht auf das Ressort der Staatsbahnen beschränkt [bleiben]. Es 
wird das Rückwirkungen auf alle anderen Staatsbetriebe haben. Ob das für die 
Betroffenen selbst von Vorteil ist, möchte ich dahin gestellt sein lassen. Es wird seine 
Vorteile -. Andererseits [wird es] den Nachteil für den Staat [haben], daß die 
Stabilisierung dort, wo sie in Betrieben in Kraft steht, gering geschätzt werden wird. 
Der Staat wird diese Lasten zu tragen haben und jeder Lohnerhöhung, die im 
Privatbetrieb eintritt, zu folgen haben. 

Ad 2.) Durchrechnung. Ad Versprechen: Damals handelte es sich um ein ganz 
anderes Gesetz, das lange nicht [eine] so einschneidende Wirkung im Gefolge hatte. 
Es war nur eine mechanische Erhöhung der Gehälter. Da war die Durchrechnung 
nicht so erschwerend und [es war] auch nur für die Unterbeamten und Diener 
beschränkt. Die Rückwirkung auf die anderen Beamten wäre sehr bedenklich. a) 
Staatsfinanziell; b) wenn sie gefordert wird, so würde die Besoldungsreform für die 
übrigen Beamten - anderen - übrigen Beamten diese Staatsbeamten viel günstiger - 
schlechter - günstiger stellen als die Eisenbahner. Das wird wieder Rückwirkungen 
auf die Eisenbahner haben. Alle diese Umständen lassen es bedauerlich erscheinen, 
daß die Anregung, die ich schon am 23. VI. gegeben habe, daß die Einschränkung der 
Durchrechnung beschränkt - festgesetzt wird - [nicht aufgegriffen wurde]. In unserer 
Besoldungsordnung haben wir -. 

Ein schweres Bedenken [besteht] gegen die Durchführung durch 
Vollzugsanweisung. Das Gesetz enthält eine solche Fülle von Neuerungen und 
Bestimmungen, die so weittragend sind und einschneidend sind, [daß die 
Durchführung] ohne Stellungnahme der gesetzgebenden Körperschaft [kaum denkbar 
ist]. 

Hanusch: Über das letzte wird der Hauptausschuß sich den Kopf zerbrechen müssen. 



214 – 1920-08-17 

 
35 

Was die anderen Fragen anbelangt, so können wir uns in die Details nicht 
einlassen. Sie werden beraten seit vorigem Jahr im August mit den Organisationen. 
Die Organisationen haben sich mit dem Staatsamt für Verkehr auf den Entwurf 
geeinigt. Das ist erfreulich. Wenn die Staatsbeamten - darauf hingewiesen wird, daß 
die Staatsbeamten Rückwirkungen ziehen werden, so verweise ich darauf, daß wir ja 
die Besoldungsreform für die Staatsbeamten nicht in der Tasche haben. 

Was die Durchrechnung anbelangt, so weiß ich, daß die Pauschalierung der 
Durchrechnung den Streik bedeutet. 

Ich bitte bis auf das letzte Argument, Vollzugsanweisung oder Gesetz, über das sich 
der Hauptausschuß befassen muß - daß wir zustimmen. 

Mayr: Es ist gewiß ein staatsfinanziell sehr gefährlicher Schritt, den man mit der Beratung 
und Beschlußfassung dieser Besoldungsreform - ist. Die Zustände bei den Beamten 
werden aber doch nicht so weiter gehen. Es wird nicht weitergehen, daß die privaten 
Arbeiter besser gezahlt werden als der Staatsdienst. Wir werden aber nicht umhin 
können, diesen Entwurf dem Hauptausschuß vorzulegen. Die Christlichsozialen [sind] 
einverstanden, wenn ausdrücklich betont wird, daß das nicht eine endgültige 
Besoldungsordnung ist. 

Eine Abordnung von Post- und Telegraphenbeamten war bei mir und lehnte absolut 
[ab, daß] eine sep.[arate] Besoldungsordnung für sie gemacht wird. Sie wollen sich 
nicht entpragmatisieren lassen. 

Für den finanziellen Effekt auch sehr relev.[ant], daß man die Eisenbahner sehr 
reduziert. In den Ländern könnten die Hälfte der Angestellten verschwinden. 

Reisch: Daß das, was wir hier machen, etwas herzlich Schlechtes ist und keinen Bestand 
haben wird, [davon] bin ich überzeugt. Durch diese Besoldungsreform werden wir 
nicht über einen Monat um die Querellen hinüber kommen. 

Ad Vollzugsanweisung, meine Meinung: Ich halte es für gänzlich unzulässig, diese 
durchgreifende Änderung aller bisherigen Vorschriften durch Vollzugsanweisung zu 
regeln. Sonst bleibt für die Gesetzgebung überhaupt nichts mehr übrig. 

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß wir dem Hauptausschuß gegenüber den 
Standpunkt vertreten [sollten], daß es nicht zulässig ist, [dies] durch 
Vollzugsanweisung in Kraft zu setzen. Wenn sich die Beamtenschaft nicht zufrieden 
stellt, so müßte durch andere Maßnahmen sie materiell befriedigt werden als ob - 
[daß] es durch Vollzugsanweisung in Kraft gesetzt würde. Sonst wird immer [eine] 
Vollzugsanweisung verlangt werden. 

Roller: Ich meine auch -. Im Kopf der Vollzugsanweisung [sollte man] einen Passus 
[einfügen]: 'Bis zur gesetzlichen Regelung.' 

Das Allerbedenklichste scheint mir natürlich die Stabilisierung aller Arbeitskräfte. 
Auch dagegen scheint nichts zu machen zu sein. Wenigstens muß [es möglich sein, 
daß] man einen Arbeiter von einer Strecke auf die andere versetzt, wenn man ihn am 
ersten Platz nicht mehr braucht. Auch die Freizügigkeit von einem Ressort ins andere 
müßte gewahrt werden. 

Ich habe den Auftrag, zuzustimmen, möchte aber doch bitten, für alle Zukunft 
festzulegen, daß man eine[r] solch ungewöhnlichen Neuerung durch einen Beisatz ins 
Gesetz Ausdruck gibt. 

Miklas: Zur formellen Behandlung beantrage ich, daß die Vollzugsanweisung in Form eines 
Gesetzes dem Hauptausschuß vorgelegt und damit in der Nationalversammlung 
eingebracht wird. Gleichzeitig wird dem Hauptausschuß die schwierige Situation 
dargestellt und [um] die Ermächtigung gebeten, die Durchrechnung und Auszahlung 
der Beträge nach dem eingebrachten Gesetz erfolgen zu lassen. 

Reisch: [Ich] pflichte bei. Die Durchrechnung würde aber ein Def.[initivum] schaffen. Und es 
wird nicht möglich sein, daß [man] ein Def.[initivum] als Prov.[isorium] macht. Es 
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wäre ein Vorschuß zu geben auf die Verrechnung. 
Pesta: Die Fälle Wilflings sind [...] und werden nur Ausnahmen sein. 

Was die Rückwirkung auf die übrigen Staatsangestellten betrifft, so wundere ich 
mich. Er hat seit dem ersten Tag, an dem [ich] in der par.[itätischen] 
Lohnkommission aus seinem Mund gehört habe, daß die Durchrechnung gemacht wird 
- hat er immer Einsicht gehabt in unseren Entwurf. 

Was die Reform anbelangt, so habe ich eine gewisse Besorgnis, nach außen hin zu 
sagen, diese Reform sei nichts Endgültiges. Wenn das dem Personal bekannt wird, so 
werden angesichts der Besoldungsreform der Staatsbediensteten, die über unsere 
Erhöhungen hinaus geht, vom Personal neue Forderungen gestellt werden. 

Mayr: 1.) [Es besteht] kein Widerspruch, daß die Vorlage dem Hauptausschuß zur Beratung 
übergeben wird? - Angenommen. 

2.) Antrag Kralowsky: Dieser Antrag wird nicht viel Aussicht auf Realisierung 
haben - ganz andere Grundlage der Wehrmacht. 

Kralowsky: Im § 7 des Pragmat[isierungs]-Gesetzes ist gesagt, daß [die Bestimmung] für die 
Einreihung der Unteroffiziere aufrecht bleibt - auch im Abbaugesetz [...]. Die 
Heeresverwaltung will das Unteroffiziersgesetz novellieren. 

Wilfling: Die Auffassung, daß die Anspruchsberechtigung noch besteht, wird nur vom 
Staatsamt für Heerwesen zur Geltung gebracht. Es ist [darüber] niemals eine 
Einmütigkeit [gewesen]. 

Miklas: [Es ist] sehr bedenklich, daß eine Divergenz besteht, ob das Unteroffiziersgesetz noch 
gilt oder nicht. Alle Gesetze sind doch rezipiert worden. Wir haben eine solche 
Unmasse von uralten österreichischen Gesetzen, die nicht mehr für uns passen, daß 
ich die Anregung gebe, daß das Staatsamt für Justiz eine Zusammenstellung macht 
über alle diese Gesetze und [diese] der Nationalversammlung vorlegt - was außer 
Kraft zu setzen ist bzw. was zu rezipieren ist. 

Mayr: [Das] wäre Sache der Staatskanzlei, [des] Verfassungsdienstes im Einvernehmen mit 
allen Staatsämtern. 

Roller: -. 
Breisky: Eine Sonderbestimmung ist nicht notwendig. Entweder das Zert.[ifikatisten]-Gesetz 

gilt, dann braucht man es nicht aufnehmen -. 
Pesta: Ich müßte neuerlich an die Personalvertretung gehen. Das ist im gegenwärtigen 

Zeitpunkt unmöglich und ich kann daher nicht beipflichten. 
Mayr: Der Antrag Kralowsky muß auch dem Hauptausschuß vorgelegt werden. - 

Angenommen. 
Antrag Miklas angenommen. 

 
 
10. 
Breisky: Option. 
Ellenbogen: § 1 - stimmt zu mit Hinweis -.  

§ 2 -. 
Im § 3 -. 
Varianten links. 
Bitte, daß - bei der Variante links § 4 den Wortlaut des letzten Absatzes des Artikel 

78 zitieren. 
Im § 5 -. 
§ 6 -. 
§ 8 Variante links. 
§ 10 - links. 

Mayr: Zu § 6: Am Schluß eventuell 'bisherige Zugehörigkeit zu nationalen Wählerkurien.' 
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§ 8 -. 
Grimm: Im unbedingten Zusammenhang damit [ist] eine Vollzugsanweisung [nötig], wonach 

die Möglichkeit einer Einbürgerung nicht präjudizieren - daß die Bestimmungen des § 
1 des Abbaugesetzes - Beschluß Oktober '19. 

Vollzugsanweisung zum Pens.[ionisten]-Gesetz. - Genehmigt. 
Kralowsky: -. 
[Grimm]: Vielleicht [ist es] auch notwendig, daß [eine] analoge Vollzugsanweisung zum 

Pens.[ionisten]-Gesetz wegen der Beihilfen gemacht wird. 
Angenommen. 
 
 
11. 
Breisky: Gemeindesteuern. 
Resch: Aus diesem Gutachten ersieht man, daß das Staatsamt für Finanzen Bedenken hat. Ich 

weiß nicht, ob der Staat überhaupt eine Möglichkeit hat, das Steuerobjekt noch zu 
belasten. Ich kann als Wiener Abgeordneter -. 

[Ich] stelle den Antrag, daß meine Bedenken zu Protokoll genommen werden und 
[erkläre], daß ich für meine Person nicht die Zustimmung geben kann. 

Ellenbogen: 13 Millionen Def.[izit], die Steuerschraube muß leider angezogen werden von 
der Gemeinde Wien. 

Es haben Verhandlungen zwischen der Gemeinde und dem Staatsamt für Finanzen 
stattgefunden. Es ist auch den Darlegungen des Staatsamtes für Finanzen gelungen, 
wesentliche Milderungen herbeizuführen. Diese Steuern bedecken nur ein Viertel des 
Defizits. Dabei sind bei den Steuern die unteren Schichten des Mittelstandes verschont 
geblieben. Härten [sind] gewiß vorhanden, damit muß man sich abfinden. 

Es ist dem Staatsamt für Finanzen gelungen, die Mietzinsabgabe wesentlich 
herabzusetzen. Eine [Forderung nach einer] weiteren Herabsetzung vom Landtag zu 
verlangen, könnte nur von uns erfolgen, wenn wir andere Mittel zur Verfügung stellen 
würden zur Deckung des Def.[izits] - abgesehen davon, daß jede größere Milde, die 
wir hier walten lassen, auf uns zurückfällt und wir einspringen müßten aus unseren 
Beständen durch größere Überweisungen. 

Übrigens handelt es sich um keine Zustimmung, sondern darum, ob wir Vorstellung 
erheben. Ich glaube, daß der Landtag nicht auf unsere Vorstellung eingehen wird 
nach seiner Zusammensetzung, zumal wir keine anderen Vorschläge machen können. 
[Eine Vorstellung wäre] daher zwecklos. 

Weinczierl: < >. 
Reisch: Die Stellung der Finanzverwaltung gegenüber solchen Steuergesetzen ist sehr 

schwierig. Einerseits [soll sie trachten], die Steuerkraft der Bevölkerung zu schonen, 
damit sie selbst darauf greifen kann, andererseits [dafür sorgen], daß die Gemeinde 
ihr eigenes Haus bestreiten kann. 

Man kann nicht sagen, daß im vorliegenden Fall die Wiener Gemeindevertretung 
ganz frei schalten konnte. Vielmehr sind diesen Verhandlungen zahlreiche 
Verhandlungen voran gegangen. Wir sind vor dem Dilemma gestanden, entweder dem 
Zusammenbruch der Gemeinde mitzuschauen oder [eine] wirtschaftlich schwere 
Belastung der Steuerträger zu dulden. Letzteres Mittel mußt gewählt werden. Der 
Einzelne kann überwälzen etc., die Gemeinde kann sich nicht anders helfen. 

Die Mietzinsabgabe steht nicht mit dem Mieterschutzgesetz in Widerspruch. Es war 
zum Schutz des Wohnungsaufwandes. 

Ad Einwand gegen die Abgabe [auf] Speisen und Getränke: Das freie Ermessen des 
Wiener Magistrats -. Gedacht [ist] nur an Schieberlokale, [eine] Vollzugsanweisung 
[ist] vorgesehen. In allen Steuergesetzen [sind] gewisse Gebiete dem freien Ermessen 
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überlassen. 
[Es besteht ein] dringendes staatsfinanzielles Interesse, der Gemeinde Wien die 

Öffnung dieser Steuerquellen zu überlassen, weil sonst die Gemeinde Wien an den 
Staat herangetreten wäre wegen der Deckung des Def.[izits]. 

Wir haben kein wirksames Mittel gegen solche Steuergesetze. Wir können nur 
Vorstellung erheben. Die kann nur eine Verzögerung bewirken. Wenn der Landtag den 
Beschluß wiederholt, so müßte die Regierung doch zustimmen. Daher [denke ich, daß] 
von der Erhebung einer Vorstellung abgesehen werden könnte. 

Hanusch: Solange man der Gemeinde keine Vorschläge machen kann, kann man nichts 
anderes [tun], als zustimmen. Es würde als unfreundlicher Akt angesehen werden 
gegenüber der Gemeinde und dem Landtag. 

Mayr: Wir haben Vorstellung erhoben gegen ganz kleine Gemeinden, die exzessive Steuern 
vorschlagen. Ich würde es nicht als unfreundlichen Akt ansehen, wenn der 
Kabinettsrat Bedenken geltend macht wegen der Mietzinsabgabe. Eventuell [könnte 
man vorschlagen eine] Erhöhung der Fürsorgeabgabe gegen [eine] Verminderung der 
Mietzinsabgabe, wie das Handelsamt gemeint hat. 

Glöckel: -. 
Resch: [Ich] beantrage [eine] Vorstellung. 
Glöckel: [Ein] Beschluß der Gemeinde Wien [repräsentiert] zwei Drittel der Bevölkerung. 

Wir können nicht Nein sagen, wenn wir doch die Überzeugung haben, daß mit 
guter Gewissenhaftigkeit vorgegangen wurde und wir doch keine neuen Vorschläge 
machen können. Ich glaube nicht, daß eine Vorstellung erhoben werden könnte. Wir 
würden nur zeigen, daß das Gewicht zweier so bedeutender Körperschaften -. 

Mayr: Verfassungsrechtlich ist der Kabinettsrat verpflichtet, wenn er Bedenken hat, 
Vorstellung zu erheben. Er ist aber nicht verpflichtet, Vorschläge zu machen. 

Hanusch: Man hat immer nur Vorstellung erhoben, wenn das Staatsamt für Finanzen bei 
Steuern dagegen war. Es wäre eine pol.[itische] Dem.[onstration] gegenüber der 
Mehrheit in der Gemeinde und im Landtag. Wir haben uns immer von dem Grundsatz 
lenken lassen, daß das Staatsamt für Finanzen zuständig - maßgebend ist. 

Mayr: Es ist richtig, daß das Staatsamt für Finanzen keine Einwendung erhoben hat. Es hat 
aber - es liegt eine Einwendung des Staatsamtes für Handel vor. Auch jedes [andere] 
Mitglied des Kabinettsrates hätte das Recht, Einspruch zu erheben. 

Resch: Ich glaube, daß das Kabinett kein wirksames Mittel hat, die Gesetze aufzuhalten. 
Wenn der Antrag auf Vorstellung nicht angenommen wird, so sollen die beiden 
Gutachten des Staatsamtes für Finanzen und [des Staatsamtes für] Handel 
veröffentlicht werden. 

Ellenbogen: Wir sind als Kabinett sehr weit gebunden indem das Staatsamt für Finanzen mit 
der Gemeinde Wien verhandelt hat. Nachdem eine Reihe von Vorstellungen erhoben 
wurde und vielen Rechnung getragen wurde, hat es weitere Vorstellungen nicht 
erhoben und dadurch erklärt, daß es soweit einverstanden ist. Nachdem wir soweit 
gegangen sind, und jetzt Vorstellung erheben, so desav.[ouieren] wir das Staatsamt 
für Finanzen. 

Eine Veröffentlichung dieser Gutachten wäre schon ein ungewöhnlicher Vorgang, 
der noch nie geübt wurde. Ich glaube, daß auch dieser Weg nicht gangbar ist. 

Mayr: Das Staatsamt für Finanzen ist nicht berufen gewesen, der Gemeinde Wien zu sagen, 
welche anderen Steuern möglich gewesen wären, sonst hätte es in die Aut.[onomie] 
eingegriffen. 

Reisch: Das Staatsamt für Finanzen hat nicht dem Kabinett vorgegriffen, sondern nur über 
die vorliegenden Gesetzes diskutiert. Es ist natürlich schon oft vorgekommen, daß das 
Kabinett gegen Einwendungen des Staatsamtes für Finanzen - ich würde mich nicht 
als desav.[ouiert] betrachten. Von meinem Ressortstandpunkt halte ich einen 
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Einspruch nicht für sehr aussichtsreich und zweckdienlich, weil mehrere Millionen 
entzogen werden. 

Mayr: Das Staatsamt für Finanzen hat -. 
Roller: [Ich] spreche mich gegen die Veröffentlichung aus, [das ist] Teil der Beratung. 
Glöckel: Gleichfalls. 
Resch: [Ich] ziehe den Antrag zurück. 
Abstimmung: Mehrheit gegen Vorstellung (3:2:). 
 
 
12. 
Breisky: 3. b) 
Angenommen. 
 
 
13. 
Breisky: 3. c) 
Angenommen. 
 
 
14. 
Grimm: 4. b) 
Angenommen. 
 
 
15. 
Grimm: 4. c) 
Angenommen. 
 
 
16. 
Hanusch: 5. a) 
Angenommen. 
 
 
17. 
Hanusch: 5. b) 
Angenommen. 
 
 
18. 
[Haueis]: 6. 
Angenommen. 
 
 
19. 
Kralowsky: 7. 
Angenommen. 
 
1 Uhr. 
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[KRP 214, 17. August 1920, unbekannter Stenograph] 
 
 
214., 17. /8. '20, 8 Uhr abends. 
 
Mayr: Eröffnet die Sitzung, Personalangelegenheiten. 
Glöckel: Richter, sec. [...] Streinz - Pöschl, Schnitzer, Truber [= Gruber?]. 

Bericht des Landeshauptmanns, der Karren [ist] gründlich verfahren. Die 
Qualitäten des Gruber [wurden] einwandfrei festgestellt, die Lehrerschaft [ist] dafür. 

Miklas: Auch [ich bin] der Meinung, daß [die Besetzung] überaus dringlich [ist]. Der Streit 
ist zu einem Politikum ersten Ranges geworden, ein Jahr lang während. Aber gerade 
deshalb, weil [es eine] politische [Frage geworden ist] und einerseits die energischen 
Wünsche der sozialdemokratischen Lehrer (Gruber) [stehen] und zweitens [die] 
ebenso energische Ablehnung von anderer Seite (...) [ist es schwer, eine Entscheidung 
zu treffen]. 

[Es besteht ein] formaler Mangel, nämlich [daß] L.[ambert] G.[ruber] in dem 
offiziellen Vorschlag des Landessch[ulrats]-Plenums nicht enthalten [ist]. [Daß er] 
dennoch dem Staatsamt zur Kenntnis gekommen [ist], ist nur dem besonderen 
Vorschlag, Preusslers Vorschlag zu danken. 

[Es ist] außerordentlich bedenklich, [einen] Landesschulinspektor zu octroyieren. 
Wenn man aus dem Terna-Vorschlag jemand genommen hätte, könnte niemand etwas 
sagen - Streinz [...]. Das wird vom Staatsamt aber abgelehnt. Aber es soll nur der 
Grundsatz eingehalten werden, nur eine Persönlichkeit [zu ernennen], die aus dem 
Stand der Lehrer des Landes entnommen [ist]. 

So bliebe nur nichts anderes übrig, als den T[erna]-Vorschlag zurückzugeben, 
damit zeitgerecht eine Besetzung vor Beginn des Unterrichtsjahres erfolgen kann. 

Glöckel: Man fragt in erster Linie solche, die sich von fachlichen Gründen leiten lassen. 
Wenn der Streit polit[isch [geworden ist], so ist das nicht die Schuld der 
Unterrichtsverwaltung. Es geht nicht an - daß man den Mann, weil er Sozialdemokrat 
ist, ohne politisch tätig gewesen zu sein, ablehnt, ist unerträglich. Der Salzburger 
Landeslehrerverein, nicht der sozialistische, tritt mit allem Nachdruck für G.[ruber] 
ein. 

[Er ist] hochqualifiziert, sehr geeignet, das sagt derselbe Landesschulrat. Seine 
Eignung ist nur herabgesetzt durch seine pol.[itische] Gesinnung - [für] die Partei, 
die auch den US [Unterstaatssekretär] gestellt hat. 

Auf eine Neuausschreibung kann ich nicht eingehen, das wäre eine Farce. Ich bin 
bereit, die Verantwortung zu tragen. 

Die Schulen [wurden] seit zwei Jahren nicht inspiz.[iert]. Länger kann ich die 
Verantwortung nicht tragen. [Ich] kann mich nicht damit einverstanden erklären, daß 
aus rein politischen Gründen [die Ernennung nicht erfolgt]. Der 
Bezirksschulinspektor in [...]burg, der christlichsozialer Landtagsabgeordneter ist - 
der Christlichsoziale soll also belassen werden, der Sozialdemokrat soll aber -. Ich 
kann daher zu meinem Bedauern nicht [auf den Vorschlag] eingehen. 

Ellenbogen: Ich würde den Vorschlag M[iklas'] für aussichtsreich halten, wenn der Ausweg - 
auch sicher andere Vorschläge gemacht [würden]. Die Zuspitzung der Gegensätze 
aber bestärkt [mich] darin, daß keine anderen Vorschläge gemacht würden. 

Daß ein Sozialdemokrat nicht Landesschulinspektor werden darf, ist gewiß nicht 
der Standpunkt des Cabinetts. Es bleibt also nichts anderes übrig, als den Vorschlag 
G.[löckels] anzunehmen. 

Mayr: Es liegt kein Vorschlag des Landesschulrates [für Gruber] vor. Von der politischen 
Frage wird da ganz abgesehen. Außerdem hat der Landeshauptmann sehr gedrängt, 
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daß die Rechte des Landesschulrates nicht gekürzt werden. Gr.[uber] [soll] vom 
Landesschulinspektor Gru. [?Stumer] sehr schlecht qualifiziert worden sein. 

[Ich] wäre für [eine] sehr kurz befristete Neuausschreibung. 
Roller: [Ich] habe vom Landeslehrerverein [einen] Brief bekommen. [Er] ersucht, für 

Gr.[uber] einzutreten. [Ich] hatte nicht Gelegenheit, mit der großdeutschen Partei 
Fühlung [zu nehmen] - habhaft [zu werden]. Bittet um Neuausschreibung. 

Hanusch: [Die Sache ist] äußerst ernst und äußerst gefährlich. Wenn dieser Standpunkt 
eingeführt wird, dann kann man auch erlauben, daß wenn Sozialdemokraten nicht 
angestellt werden, auch Christlichsoziale nicht angestellt werden, wo die 
Sozialdemokraten die Macht haben. Machtpolitik ist gut, wenn man sie ausübt - 
ausüben kann. 

Glöckel: Was würden die Herren sagen, wenn ein christlichsozialer Vieh-Inspektor eingestellt 
werden soll? 

Man wird selten eine so einhellige Meinung [wie in Bezug auf Gruber] finden. Es 
wird sich ein Kompromiß finden, daß die Religionslehrer befürchten, von G[ruber] 
inspiziert zu werden. Wie will der neue Landeschulinspektor das Schulwesen in die 
Hand bekommen? Ich kann eine Verzögerung nicht verantworten, die Dinge 
verschärfen sich. 

Ich möchte mir nicht getrauen, [jemand] zu ernennen, wo morgen 
Demonstr.[ationen] wären. Aber diesmal [ist] die Meinung der Lehrer einhellig. Wir 
haben [es] nicht zum Politicum gemacht. Die Sache ist ernster als es für den ersten 
Moment aussieht. Aber wenn diese Art der Qualifikationsbehandlung einreißt -. 

Mayr: Ich wäre der erste dagegen, daß [man] politische Fragen hineinspielen läßt. [Aber] 
Tatsache ist, daß der Terna-Vorschlag -. 

Miklas: Wir reden viel zu viel von Herrn Lamb[ert] Gr[uber]. Ich bin überzeugt, daß er 
besser ist als sein Ruf. Darum handelt es sich nicht. Nur darum, daß jemand ernannt 
werden soll, der nicht im T[erna]-V[orschlag] ist. Wenn es nicht geschieht, [daß die 
Ernennung aufgrund des Vorschlages erfolgt], dann ist es ein Politicum. Als Prinzip 
hat es niemand aufgestellt, daß -. 

Wenn aber heute anders entschieden werden soll, dann rasch und durch 
Abstimmen. 

Roller: Ist der Terna-Vorschlag bindend? 
Ellenbogen: Nein, [bei] Hochschulprofessoren das wurde wiederholt geübt. 
Roller: Bittet doch, ihm Gelegenheit zu geben, mit der Partei Fühlung zu nehmen. 
Mayr: Antrag und Gegenantrag. Wenn die Herren einverstanden sind, so Abstimmung. - Wird 

beschlossen. - Also abstimmen. 
Ellenbogen: [Man sollte es], damit Roller Fühlung nehmen kann, für die nächste Sitzung 

vertagen. 
Miklas: Wir wollen [es] nicht hinausschleppen. [Ich] wäre dafür, daß [es] am Donnerstag 

vor[ge]nommen wird. Vertagen, der Antrag ist der weitergehende. 
Mayr: Also Staatssekretär Ellenbogen, Freitag, 4 Uhr Parlament, Sitzung und bis dahin 

vertagt. 
 
 
2., 9. 
Breisky: Ergänzung zum Cabinettsratsbeschluß. 
 
Personalsitzung geschlossen. 
 
 
Nr. 1 
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Reisch: Die Verhandlungen [haben sich] derart überstürzt -. Allerdings [ist] die Form des 
Vertrages umfangreicher, [er enthält] privatr[echtliche] Verpflichtungen, die über den 
Friedensvertrag hinausgehen. [Der Vertrag soll] schon jetzt offiziös veröffentlicht 
[werden], weil die Interessenten -. [Er wird] in der Wiener Zeitung veröffentlicht. 

Die Franzosen haben von dem Wahlrecht, Clearingsystem oder direkt die 
Forderungen eintreiben, [Gebrauch gemacht und] das Clearing [gewählt]. Und hier 
[wurde] im Vertrag vereinbart, das Cl[earing]-Office [wird am] 1. /4. '21 die 
Tätigkeit aufnehmen. [Bis dahin soll] zwischen Schuldnern und Gläubigern [ein] 
gütlicher Vergleich [gesucht werden]. 

Hierbei [haben wir] den großen Erfolg errungen: Österreicher, die Eigentum in 
Frankreich haben, können dieses zum Begleichen ihrer Schulden verwenden; [eine] 
Zession abzuschließen [ist] möglich, Francs-Forderung [...]. 

[Eine] große Konzession [wurde erlangt] durch die Fristen. [Bei] Valuta-
Verpflichtungen fünf Jahre für Nicht-Pfänder, 10 Jahre wenn Pfänder bestellt werden. 
Zinsen 3 % pro praet., 5 % pro fut[uro]. 

Kronenschulden. Die Kronen müssen valorisiert werden. [Es wurde] erreicht: Der 
Schuldner hat die Kronenschuld sofort zurückzuzahlen, den Recht - [Rest] übernimmt 
der Staat. [Die Abzahlung erfolgt in] 25 Jahresraten ohne jede Verzinsung. [Das ist] 
weit weniger als die Hälfte gegenüber dem Friedensvertrag. Eine Abweichung 
gegenüber dem Friedensvertrag [ist]: Der österreichische Schuldner bleibt haftbar, 
weil der Staat nicht genügend sicher [ist]. 

[Eine] weitere Begünstigung [wurde erreicht] bezüglich der Success[ions]-
Schulden - Rembours-Schulden. Die Franzosen übernehmen - die čechoslovakische 
Regierung darf nicht durch Gesetze weitere Erleichterungen gewähren als die 
Franzosen ... 

17 Artikel. Wenn [ein] gütlicher Ausgleich nicht zustande kommt - Einigungsämter, 
Judikatur des Schiedsgerichts. 

Persönliches Vermögen [wird] herausgegeben, wenn der Eigentümer keine 
Schulden in Fr[rankreich hat]. 

[Nicht durchgesetzt haben wir], daß der Goldschatz der österreichisch-ungarischen 
Bank herangezogen wird. Der Vertrag [ist] generell auf die österreichisch-ungarische 
Bank in Frankreich anwendbar. Die Franzosen hatten nur ein Bedenken, daß die 
kleinen Gläubiger ungeduldig werden können. Daher [wird] eine 30 % Quote dem 
Abrechnungsamt zur Verfügung [ge]stellt vom österreichischen Staat, gegen Regreß 
am österreichischen Schuldner. 

Für die Schuldenabrechnungsfrage [wurde als Kriegsende festgesetzt der] 2. /4. 
'19, der Tag der Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen. 

Schließlich, das österreichische Botschafter-Palais wird freigegeben, denn die 
Regierung wird das Palais selbst erwerben [um] 25 Millionen Francs. [Davon gehen] 
30 % [an] Ungarn, zirca 70 % [werden verwendet für] die Schulden - Reparations-
Commission. 

Die Vergleichsverhandlungen [sollen] bis 1. /2. abgeschlossen [sein], die 
parlamentarischen Genehmigung [werden wir] nicht gleich erhalten. Daher [wurde 
vereinbart], zunächst Verordnungen [zu erlassen], damit die Vergleichsverhandlungen 
aufgenommen werden können. Die Vorarbeiten können daher schon in Angriff 
genommen werden, die Activen realisieren, Hausbesitz, Parma. 

England, 18-20 Millionen [Pfund Schulden]. Die Englische Gesandtschaft in Paris 
[war] außerordentlich entgegenkommend. [Es wurde] versucht, in London ein 
analoges Übereinkommen zu schließen. Die Engländer sagten, daß der Vertrag viel zu 
kompliziert [sei]. Die Engländer werden sich sehr irren, da die Engländer [eine] 
falsche Statistik haben. 
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Entgegenkommen in wesentlichen Fragen. Es war kein Vertrag notwendig, sondern 
[wir] erhalten bloß eine Note. 

Die Engländer wählen auch das Clearing Office. [Sie erklären, daß sie] zustimmen, 
das in England befindliche Einkommen -. Neue Statistik - österreichisches Eigentum in 
England zur Begleichung österreichischer Schulden -. Auch die Engländer gestatten 
gütliche Vereinbarungen. 

[Die Engländer bewilligten] zwar nicht die gleichen Fristen wie die Franzosen, 
aber Ratenzahlungen. [Österreich bezahlt] nicht mehr als eine halbe M[illion] Pfund 
jährlich, alle jene Beträge eingerechnet, die direkt überwiesen [werden], 100.000 
Pfund etwa jährlich. Wir werden also nicht einmal die Zinsen voll zu zahlen haben, 
das Kapital überhaupt nicht. 

Die österreichische Volkswirtschaft [wird] nicht stark belastet. Die 
Übereinkommen [sind] relativ günstig. 

Die Vollzugsanweisung [betreffend das englische Übereinkommen kann] erst 
[erscheinen] sobald die englische Note eingelangt sein wird. 

[Weiteres ist eine] Abänderung der Vollzugsanweisung vom 15. /7. (Zahlungs- und 
Annahmeverbot) notwendig, weil der direkte Verkehr zwischen Gläubigern und 
Schuldnern nicht nur gestattet, sondern sogar vorgeschrieben [ist]. Die Forderung 
beschränkt. 

Antrag: Vollzugsanweisung [betreffend] die französischen 
Vergleichs[verhandlungen] und [betreffend] die Abänderung der 
Vollzugsanweisungen vom 15. /7. 

Angenommen. 
 
 
2. 
Mayr: Die čechoslovakische Regierung [hat vorgeschlagen ein] Zusatzübereinkommen zum 

Brünner Vertrag, vorher unverbindliche Vorbesprechung in Kbd. [Karlsbad]. [Am] 
Freitag wird Renner eingehend Bericht erstatten. Wünsche [betreffend] 
Minderheitsschutz bis Freitag mitteilen. 

 
 
3. 
[Mayr]: Bund der öffentlich Angestellten, der Verb[and] [...] Vereinigung [hat] heute 

[Forderungen] überreicht. [Die Frage ist], wieweit das Cabinett sich einlassen kann, 
welche Anträge an den Hauptausschuß [zu stellen wären]. 

Grimm: 1.000 Kronen, 800 Kronen. Bei dem derzeitigen Stand unserer Kassen [kann ich] nur 
warnen, daß die Kassenbestände angegriffen - herang[ezogen werden]. [Wir müßten] 
an die KGA [Kriegsgetreideanstalt] die Zahlungen einstellen. [Vielleicht wenn] die 
Generalratssitzung [am] 25. /8. die Eskomptierung der Schatzscheine bewilligt. 

[Es ergäbe sich ein] monatliches Mehrerfordernis [von] 276 Millionen (auch 
Länder und Lehrer); Jahresbetrag 3.200 Millionen. Der Verband [erklärte], [um] 100 
% erhöhen sich die Kosten der Besoldungsreform. 

Sie gingen dann zum Staatssekretär Mayr und hofften [auf eine] günstige Auskunft. 
Mayr: [Ich] sagte der Dep.[utation], daß [ich] alles einsehe - Schilderung der Englischen 

Verwaltung in der 'Neuen Freien Presse'. Der Staat [ist] nicht in der Lage, die gewiß 
berechtigten Forderungen zu erfüllen. Wenn [wir] weiter Noten drucken, dann 
[werden] der Staat und die Staatsbeamten zugrunde gehen. Hilfe der Entente, größere 
Naturalwirtschaft. 

[Ich habe sie verwiesen auf] den Hauptausschuß, Zusagen kann die Regierung 
nicht machen. 
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Grimm: Kleider und Lebensmittel und Heizmaterial - die Lieferung über die 
Lebensmittelstelle [hat sich] wesentlich verteuert. [Es wäre ein] Verhandlungserfolg, 
wenn - da Teuerungswelle im Herbst - wenn also [eine] Vertröstung auf den Herbst 
[erreicht werden könnte] - oder auf Karten. Also sie sehen das ein, also wenn [eine] 
energische Verhandlung - dann [könnte man es] bis in den Herbst schieben. 

Mayr: Die Dep.[utation] ist gemäßigt aufgetreten, [sie] bat um Veröffentlichung der 
Mitteilung. [Man sollte] diesen Bericht dem Hauptausschuß vortragen, daß keine 
pos.[itiven] Beschlüsse -. 

Hanusch: Der Hauptausschuß kann auch keine Beschlüsse fassen, weil die Regierung keine 
Vorschläge macht. Sympathisch [ist mir] aber der Vorschlag Grimms. Man soll sich 
die Leute (50) kommen lassen und mit ihnen reden. 

Im Winter werden wir etwas tun müssen, nur eine ständige monatliche Ausgabe soll 
es nicht werden. [Es wäre gut], wenn [wir] durch Verhandlungen, aber über die 
momentane Schwierigkeit hinweg kommen. 

Mayr: Der Staatssekretär für Finanzen wird gebeten, in diesem Sinne Verhandlungen 
einzuleiten - in [einem] größeren Kreis Besprechungen. 

Zentralverband, sonstige Forderungen: 
2.) Verkürzung der Gesamtdienstzeit, Gruppe E. 
3.) Nachtrag zum Juli-Avancement, Gruppe C. 
4.) -. 
5.) Gleichstellung der Pensionisten. 

Grimm: Die Forderung ad 2.) [ist] ein Irrtum, da [sie] nur das Commun[iqué] der 
Streikleitung gelesen [haben], nicht das off.[izielle] C.[ommuniqué]. 

Der Staatssekretär für Finanzen wird gebeten, die Leute aufzuklären und mit ihnen 
zu verhandeln. 

Beschl[ossen]. 
 
 
4. 
Mayr: Tätigkeitsbericht der Liquidations-Inspektoren. 

Die Drucklegung wäre mit [...] Kosten verbunden. [Der Bericht ist] gedruckt der 
Nationalversammlung zugegangen, daher [wurde] abgesehen von der 
Vervielfältigung. 

Reisch: [Ich] lasse einen Gegenbericht verfassen und [beabsichtige, ihn] demnächst zu 
unterbreiten. [Es ist] ein bisher ungewohnter Eingriff der Verwaltung in die 
Legislative. 

Genehmigt. 
 
 
5. 
Mayr: Nr.-. 
Grünberger: Bierpreiserhöhung [in] Niederösterreich [infolge] der Erhöhung der Biersteuer 

und der Verzehrungssteuer. Die Landesregierung [hat erkärt, sie sei] nicht mehr in 
der Lage, sich mit der Hinaufsetzung von Preisen [zu beschäftigen]. Die amtlichen 
H[öchst]preise [werden] nicht mehr korrig.[iert]. 

Die Bierpreiserhöhung fällt allerdings nicht mehr sehr ins Gewicht, der 
Flaschenbierpreis -. Die Brauer hätten sonst ein Interesse, möglichst wenig zu brauen. 
Nur die niederösterreichische Landesregierung ist an mich herangetreten. 

[Ich möchte fragen], ob die Zustimmung des Cabinettsrates erteilt wird, daß das 
Volksernährungsamt die Erhöhung durchführt. 

Reisch: Das Verlangen der Brauer ist vollkommen begründet, diese Steuer ist 
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bestimmungsgemäß auf die Consum[enten] abzuwälzen. 
[Ich bin] merit[orisch] einverstanden, daß man - den Brauern eine Erhöhung zu 

konzed[ieren], aber die Form [ist] sehr anfechtbar, daß eine Zentralstelle sich dazu 
hergibt, den Büttel zu spielen. Daher sollte der Landesregierung gesagt werden, sie 
soll ihres Amtes walten. 

Grimm: Man kann die Landesregierung nicht zwingen, die Steuererhöhung im Bierpreis zum 
Ausdruck zu bringen. 

Grünberger: Gerade dieses Moment ist es, warum ich die Sache zur Sprache bringe. [Es 
existiert ein] Praezedenzfall: Nur für Niederösterreich, Bierpreis Juli '19. 

Hamburger: Die Wiener Brauer haben damals sehr gedrängt, weil es der 
niederösterreichischen Landesregierung - [diese] nicht mehr in der Lage war, [es] 
durchzuführen. 

Grünberger: Es wäre im Int.[eresse] der Bra.[uer], den Ausstoß zu vermindern. 
Mayr: Es wird keine ernstere Einwendung erhoben. 
 
 
6. 
Glöckel: Erbittet und erhält [die Ermächtigung] zur Erhöhung der Taxen. 
 
 
7. 
[Glöckel]: Erbittet und erhält [die Ermächtigung zu] Amtszulagen. 
[Beschluß]: Genehmigt, aber es wird ersucht, daß früher eingereicht wird. 
 
 
8. 
Pesta: Besoldungsreform. Drei Punkte: 

[1.)] Die Stabilisierung, nach zwei Jahren unkündbar; 
[2.)] die Durchrechung und 
[3.)] die Rückwirkung vom 1. /I. 
Das Recht der Aufnahme in den Prov.[isions]-Fonds - [es ist] je nach Freiwerden 

von Stellen der Brauch, [den Betreffenden] in das dauernde Dienstverhältnis zu 
übernehmen - seinerzeit [nach] drei Jahre, jetzt [nach] zwei Jahre. 

Was die Durchrechnung anbelangt, [handelt es sich um ein Zugeständnis, das] 
vielleicht nicht in Voraussicht der finanziellen Auswirkung, aber dennoch gegeben 
worden ist. [Sie ist] für den Eisenbahndienst unerläßlich. [Die Leute kommen] in eine 
Lohnskala als wenn sie - diese seit dem Diensteintritt bestanden hätte. [Wir haben 
einen] großen Stock fremden privaten Personals mit ganz anderen Vordienstzeiten. 
Diese Leute würden sehr ins Hintertreffen kommen, das ist etwas Unmögliches. [Es 
besteht] keine besondere Gefahr. Beamte, die in kürzerer Frist sich durchgearbeitet 
haben, [werden] überflügelt. Der tüchtigere Beamte wird [aber] in eine höhere 
Verwendungsgruppe kommen, [hat] bessere Zukunftsmöglichkeiten. 

Die Rückwirkung vom 1. /1. ist eine - [einer jener] Punkte, ohne die die 
Besoldungsreform nicht angenommen werden würde. Es war diese von der Regierung 
schon für 1. /8. versprochen, [dann erfolgte] die Vertröstung auf Jänner '20. 

Die Staatsbahnangestellten wollten das Besoldungsgesetz nicht annehmen. Ohne 
diese drei Punkte könnte die Besoldungsreform von mir nicht nach außen hin vertreten 
werden. 

Schriftlicher Vortrag, S. 5, mit diesen Änderungen: 
(§ 5, wo die Bediensteten - Punkt Stabilisierung den Einfluß auf die Anzahl der 

ständigen Posten - Einschub: "Dieser Bedarf ist bei der Kopfzahlbemessung zur 
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allgemeinen Kenntnis gebracht."[)] 
§ 10, Seite 5, der Antr[ag] der Beamten [ist] gerechtfertigt, doch Spannung. Die 

Ansätze des Antrages bleibt - [bleiben] weit hinter dem Antrag des Staatsamtes für 
Finanzen zurück. 

Die weiteren Änderungen, § 20, Hemmung der Vorrückung durch schlechte 
Dienstleistung. Die Vorschriften über das Verfahren und über die Wirkung der 
schlechten Beschreibung .... 

§ 24, Von Amtswegen (wenn [...]ausschreibung erfolglos). 
[Ich ersuche um die Vorlage an] den Hauptausschuß [mit] dem Antrag, die 

Regierung zu ermächtigen. 
[Die Gesamtauslagen betragen] 365 Millionen, ein Plus von 25 Millionen. 

Hanusch: [Die Paragraphen] 5, 20, 24 wird alles erledigt. Hingegen [ist] eine ganze Reihe 
von anderen Paragraphen strittig, wie die Fußnoten -. 

Pesta: Die übrigen Bemerkungen der Personalkommission [sind] nicht conditio sine qua non, 
höchstens die Ortsklassen; aber da muß doch eine gewisse Gleichheit mit den übrigen 
Staatsangestellten eintreten, um nicht eine gewisse Lizit.[ation] -. 

Kralowsky: Einstellungsmöglichkeiten der pragmat.[isierten] - anstell[ungs]berechtigten 
Unteroffiziere. 

Das Staatsamt für Heerwesen beantragt hinsichtlich der Einstellung von 
Unteroffizieren gilt die Bestimmung -. 

Pesta: [...] im Gesetz kann man nicht auf etwas refl.[ektieren], was nicht -. In der Republik 
Österreich kann das nicht gelten. 

Wilfling: [Der Beschluß] kann nicht umgangen werden mit Rücksicht auf die gegebenen 
Versprechen. 

[Zur] Stabilisierung: Auch hier kann sich die Sache nicht auf die Eisenbahnen 
beschränken. Auch in den anderen Staatsbetrieben wird in verstärktem Maße 
auftauchen das Bestreben zu stab[ilisieren]. Die Vorteile werden dadurch verringert. 
Die Vorteile, die in anderen Betrieben gemacht wurden, werden gering geschätzt 
werden. Der Staat wird die Last zu tragen [haben] und den Lohnerhöhungen der 
Privatbetriebe zu folgen haben. 

[Zur] Durchrechnung: Ein Versprechen in der Lohnkommission. Damals hat es 
sich aber um ein ganz anderes Gesetz gehandelt, damals [handelte es sich] nur [um 
eine] mechanische Erhöhung der Gehälter. Bei uns [ist] die Rückwirkung auf die 
Verwaltung [in] zwei Punkten bedauerlich: Staatsfinanziell und die 
Gehaltsvorrückungen sind andere ... Die Durchrechnung wird auch anderswo 
gefordert [werden], die anderen Beamten werden günstiger abschneiden wenn sie die 
Durchrechnung durchsetzen, z. B. die Post. Es ist nicht anzunehmen, daß [sich] die 
[...] damit bescheiden werden. Wenn sie nicht das Eisenbahn-Beispiel -. [Es ist] sehr 
bedauerlich, daß die Anregung einer Beschränkung der Durchrechnung nicht weiter 
verfolgt worden ist. Herabgesetzt - ein Prozentsatz - 25 [%] - des derzeitigen Gehalts 
darf nicht überschritten werden. Jetzt aber [ergibt sich] sogar ein Plus. Die 
Besoldungsordnung würde [...] sein, die Rosinen in den beiden Entwürfen werden von 
den anderen Organisationen auch verlangt werden. 

Bedenken gegen die Durchführung durch [eine] Vollzugsanweisung. [Das Gesetz 
enthält] eine Menge von Neuerungen, ein so einschneidendes Gesetz ohne Kenntnis 
des Gesetzgebers, wenn Vollzugsanweisung. 

Die Eisenbahner wünschen selbst [ein] Gesetz. 
Hanusch: Hinsichtlich Gesetz oder Vollzugsanweisung [muß sich] der Hauptausschuß [den 

Kopf zerbrechen]. Gewisse Bedenken [sind] vorhanden. 
Aber [bezüglich] der anderen Fragen [sehe ich] keine Möglichkeit, sich 

einzulassen in die Details. Die Fragen werden schon lange verhandelt. Ich bin froh, 
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daß 90.000 Menschen unter die Besoldungsreform gebracht werden. Die 
Befürchtungen wegen der Staatsbeamten-Besoldungsreform - die haben wir ja noch 
nicht in der Tasche. Es müssen Zugeständnisse gemacht werden, denn [mit] ein[em] 
Minus kommt man nicht an. 

Ich kann - [kenne] die Stimmung der Leute. [Eine] Pauschalierung bedeutet den 
Streik (Durchrechnung). 

Bis auf das letzte Argument des Herren W.[ilfling], bitte ich mit Rücksicht auf die 
lange Beratung nicht weiter ins Detail einzugehen, sondern die Zustimmung [zu] 
geben. Wenn schon, denn schon. 

[Es wird] beraten seit einem Jahr. Die bisher gewährten Separatzulagen machen 
mehr aus als die Besoldungsreform. 

R[eisch]: Glauben Sie, daß uns die Besoldungsreform die Zulagen erspart? 
Hanusch: Da würde man die Sache eben laufen lassen müssen. 
Mayr: Es ist ein staatsfinanziell sehr gefährlicher Schritt mit der Beschlußfassung über die 

Besoldungsreform. Aber die bisherigen Zustände können nicht länger so weiter 
dauern. Es wird nicht gehen, daß der Privatb.[eamte] besser gestellt ist als der 
Beamte des Staates. Es werden noch ganz andere Ziffern auftauchen. Wir müssen den 
Entwurf dem Hauptausschuß vorlegen. [Ich] erkläre namens meiner politischen 
Partei, daß [wir einverstanden sind, wenn betont wird, daß] das noch kein endgültiger 
Entwurf ist. 

Die P[ost]- und Tel[egraphenbeamten] wollen sich nicht entpragmatisieren lassen. 
Sie wollen keine besondere Besoldungsordnung für die P[ost]- und 
Tel[egraphenbeamten]. 

Die [...] Notwendigkeit, die Zahl der Beamten zu reduzieren. 
Reisch: Es ist ganz vergeblich, darüber zu sprechen. Unsere Zeit hat nicht den - [die] 

Berufung zur Gesetzgebung. Was wir machen, ist etwas herzlich Schlechtes. Es wird 
auch keinen Bestand haben. Wir kommen auch nicht über neue Forderungen herum. 

[Bezüglich] Vollzugsanweisung: [Es ist] gänzlich unzulässig, [hier] den Weg einer 
Vollzugsanweisung zu wählen. Dann bleibt für die Gesetzgebung in Beamtenfragen 
überhaupt nichts mehr übrig. 

Auch dem Hauptausschuß gegenüber soll gesagt werden, daß es nicht zulässig ist 
im Wege einer Vollzugsanweisung. Man würde - [Es wird] eine andere Form gefunden 
werden müssen. Ein Definitivum darf nicht geschaffen werden. 

Roller: Was die Form anbelangt, [wäre] theoret.[isch] [zu] protest.[ieren]. In den Kopf des 
"Gesetzes" soll hineingenommen werden: "Bis zur gesetzlichen Regelung". Es wird 
alles auf den Kopf gestellt. Es muß eine Vorbeugung gemacht werden vor der 
gesetzgebenden Gewalt. 

Das Bedenklichste [ist] die Stabilisierung. 
Ich habe den Auftrag von der Partei, dem Entwurf zuzustimmen, doch eine so 

ungewöhnliche Neuerung -. 
Miklas: Es wird sich nichts anderes machen lassen als zuzustimmen. Aber [ich stelle] den 

Antrag, daß die Vollzugsanweisung in Form eines Gesetzes vorgelegt [wird] und [in] 
der Nationalversammlung eingebracht [wird], aber vom Hauptausschuß die 
Ermächtigung erbeten [wird], schon jetzt die Durchrechnung und [die Auszahlung der 
Beträge] durchzuführen gegen nachträgliche Genehmigung. Dafür gibt es ja auch 
schon Präz[edenzfälle]. 

Reisch: Pflichtet wohl bei, aber die Dr. [Durchrechnung] würde ein Def.[initivum] schaffen, 
das kann nicht antic[ipiert] werden. Es könnte nur ein Vorschuß gegeben werden. 

Der Antrag des H[errn] W[ilfling] findet keine Gegenliebe? 
Pesta: Refl.[ektiert] auf Wilfling. [Es handelt sich um] Grenzfälle, die nicht in der Praxis 

[...]. 
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[Zur] Durchrechnung: Der Vertreter des Staatsamtes für Finanzen hat jederzeit 
Einblick gehabt in die Pläne des Staatsamtes für Verkehr. Die Vorschläge des 
Staatsamtes für Finanzen - [man] hat eine Tabelle geschickt, die die des Staatsamtes 
für Verkehr weit überschießt. 

Was die Form anbelangt, [habe ich] Bedenken, zu sagen, daß die Reform nicht 
endgültig ist. Sonst [kommen wieder] neue Wünsche. 

Reisch: Es soll nicht gesagt werden, daß [es] nicht endgültig [ist], sondern nur daß -. 
Mayr: 1.) [Die Vorlage ist] dem Hauptausschuß zu übergeben. 

2.) Militäranwärter. [Dieser Antrag hat] nicht viel Aussicht auf Realisierung, weil 
die Versorgung -. 

Kralowsky: § 7, Pragm[atisierungs]-Gesetz, Militärabbaugesetz, Unteroffiziers-[Gesetz] - 
Ansprüche auf das Zertif. [...]. Die Gesetzgebung hat dieses Gesetz also anerkannt. 
Der Verfassungsgerichtshof hat ein Erkenntnis gefällt. Das Unteroffiziers-Gesetz soll 
novelliert werden, Justifikation nur für Unteroffiziere der alten Wehrmacht. Der 
Antrag ist in seinen Wirkungen sehr beschränkt. 

Wilfling: Nur das Staatsamt für Heerwesen anerkennt noch die Geltung des Unteroffiziers-
Gesetzes. Das Staatsamt für Finanzen erkennt das Gesetz nicht an. 

Miklas: [Es ist] sehr bedenklich, daß ein Zweifel besteht, ob das Unteroffiziers-Gesetz noch 
besteht. 

Wir haben eine solche Unmasse von rezip.[ierten] Gesetzen, die nicht mehr für uns 
passen. Das Staatsamt für Justiz soll diese zusammenfassen und der 
Nationalversammlung vorlegen, damit diese Gesetze für ungültig erklärt werden. 

Mayr: Das wird Aufgabe der Staatskanzlei sein, des Verfassungsdienst im Einvernehmen mit 
allen Staatsämtern. 

Roller: -. 
Breisky: Eine besondere Bestimmung ist nicht erforderlich. Entweder gilt das Gesetz -. 
Mayr: Der Antrag Kralowsky wird dem Hauptausschuß vorgelegt. Der Sitzung des 

Hauptausschusses werden vom Praes.[identen] die Vertreter der Staatsämter 
beizuziehen sein. 

 
 
10. 
Breisky: Option. [...] Wohnsitzverlegung fällt. 
Ellenbogen: [Ich] stimme zu, [habe aber eine] kleine Reihe formeller Zusätze - die Zitierung 

des Friedensvertrages. 
§ 1 am Schluß [wäre] Artikel 78 des Staatsvertrages [zu] zit[ieren]. 
§ 2, nach dem Satz "Rasse und Sprache" verschieden, Artikel 80 zit[ieren]. 
§ 3, kleine stilistische Änderung [im] II. Absatz: Die Opt.[ion] des Ehemannes -. 
Für die linken Varianten. 
Var.[iante] § 4 links; [im] § 4 den Wortlaut des Artikels 78 [zitieren]. 
[Im] § 5 [Artikel] 78, 80 [zitieren]. 
§ 6, "allenfalls" [wäre zu ersetzen durch] 'wenn er opt.[iert]'. 

Mayr: [Ich] hätte im § 6 noch zu bemerken gehabt: Zugehörigkeit zu "nat.[ionalen] 
Wählerkurien". 

§ 8 -. 
Anfrage, warum bei § 2 nicht Landesregierung? 

Grimm: [Nötig ist eine] Vollzugsanweisung zum Abbaugesetz und [zum] Militär-
Pensionistengesetz bezüglich der Beihilfen. 

Kralowsky: [Ich] halte nicht dafür, daß das Kabinett sich damit befaßt. 
Miklas: Es muß gleichzeitig mit dem anderen hinaus gebracht [werden]. 
Grimm: 0. 
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11. 
[Zugezogen]: Weinczierl. 
Breisky: Gemeindeabgaben Wien, Äußerung des Staatsamtes für Finanzen. 
Resch: Aus dem Gutachten des Staatsamtes für Finanzen geht hervor, daß das Steuerobjekt 

überbelastet ist. 
[Der Redner erklärt], er könnte diesem Gesetz nicht seine Zustimmung geben. [Es 

handle sich um] die Eintreibung von Steuern [auf] etwas, was in anderen Gesetzen 
nicht vorkommt. 

[Ich] bitte, [dies] zu Protokoll zu nehmen und -. 
Ellenbogen: Die Situation Wiens ist sehr unangenehm. Hinsichtlich - infolge der 

Personalkosten [entstanden] 13 Millionen Defiz.[it]. [Es ist] daher unerläßlich, daß 
die Steuerschraube auch von der Gemeinde angezogen wird. 

Es ist auch dem Staatsamt für Finanzen gelungen, wesentliche Milderungen zu 
erlangen. Doch [dadurch ergibt sich] nur die Deckung eines Viertels des Defizits. Die 
unteren Teile des Mittelstandes sind verschont geblieben. Die Mietzinsabgabe wurde 
vom Fünffachen auf das Dreifache [gesenkt], die Fürsorgeabgabe von 10 % auf 2 %. 

Man muß dem Landtag andere Mittel zeigen. Jede Milde würde auf uns 
zurückfallen. 

[Es besteht ein] Irrtum des Coll[egen] Resch: Nicht um die Zustimmung handelt es 
sich, sondern nur um eine Vorstellung beim Landtag. Die wäre sehr platonisch, denn 
wir könnten keine Ratschläge geben. 

Weinczierl: [Ich wurde] beauftragt, schwere Bedenken geltend zu machen. [Die Abgaben sind 
geeignet], die gewerbliche und industrielle Produktion zu beeintr.[ächtigen] und 
[können] nicht mehr überboten werden. Absatzkrisen, Arbeiterentlassungen, das muß 
sich wesentlich vermehren. 

Die Mietzinsabgabe, [...] mit den [Bestimmungen des] Mieterschutzes nicht 
vereinbar. Es wird nicht unterschieden ob Luxuswohnung oder Betriebsräume, auf die 
wirtschaftliche Konjunktur wird keine Rücksicht genommen. 

Bei [einer] Absatzkrise [sollte] die Abschreibung der Mietzinsabgabe [ermöglicht 
werden]. 

Zeitliches Zusammentreffen mit der Vermögensabgabe - Fürsorgeabgabe, 
Konzessionsabgabe. 

Es sollte durch Ratschläge dahin gewirkt werden, daß die Mietzinsabgabe ermäßigt 
wird. 

Re[isch]: Die Steuerkraft soll [aus Sicht der Finanzverwaltung] möglichst geschont werden, 
damit sie selbst sie ausnützen [kann]. Andererseits soll sie aber dafür sorgen, daß die 
Gemeinde zahlen kann - und Vorstellung zu erheben. 

Man macht der Finanzverwaltung den Vorwurf, es sind wiederholte Verhandlungen 
vorausgegangen - Neue Freie Presse. Die Finanzverwaltung hat nicht zugestimmt, 
[aber] wesentliche Milderungen erzielt. Doch die Überspannung der Steuerschraube 
[bleibt eine] Gefahr. Aber [wir standen vor dem Dilemma], entweder Zusammenbruch 
der Gemeinde oder einzuwilligen zu der schweren Belastung. Der Einzelne findet 
immer noch den Weg, sich der Belastung zu entziehen. 

Die Mietzins[abgabe] widerspricht nicht mit dem Geist der 
Mieterschutzbestimmungen. Das Gesetz war nie berechnet auf den Schutz der 
Betriebsräume, diese Kosten werden ja überwälzt. 

[Zur] Abgabe auf die Verabreichung von Speisen und Getränken: Das Gesetz sagt, 
nur dort, wo höhere als die üblichen Preise verlangt werden, [ist die Abgabe 
einzuheben]. Es muß dem freien Ermessen ein Spielraum gelassen werden. 
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[Es besteht] ein staatsfinanzielles Interesse, der Gemeinde Wien ... sonst 
Unterstützung durch den Staat. 

[Wir haben] kein wirksames Mittel gegen derartige Steuergesetze, [möglich ist] nur 
die Verzögerung des Inkrafttretens. Deshalb [bin ich] nach reiflicher Überlegung 
[dafür], von der Erhebung einer Vorstellung abzusehen. 

Hanusch: Der Vertreter des Handelsamtes [brachte] nur Argumente, die in der Presse bereits 
breitgetreten worden sind. [Es wäre ein] unfreundlicher Akt der Regierung, wenn 
Einspruch erhoben wird. [Von einer] Jeremiade die Gemeinde wäre sehr angenehm 
berührt. Wenn man ihr sagen würde, wie sie ihr Budget in Ordnung bringen soll -. Ich 
glaube, wir lassen die Vorstellung. 

Mayr: [Wir haben Vorstellung erhoben gegen] Beschlüsse kleiner Gemeinden, die exzessive 
Steuern [vorschlagen]. Ich sehe keinen unfreundlichen Akt [darin], wenn die 
Regierung aufmerksam macht auf die Schwere der Belastung. Die Aufregung sollte 
bedacht werden, die die -. 

Resch: Ergänzt seine Darstellung und beantragt die Erhebung von [einer] Vorstellung. 
Glöckel: Das Nein, das wir hier sagen, das verpflichtet uns, einen Weg zu weisen. Wir können 

nicht Nein sagen, wenn wir die Gewißheit haben, daß [die Maßnahmen] sorgsam 
überlegt worden [sind]. Wenn die Gemeinde Wien zusammenbricht, dann bricht auch 
der Staat zusammen. 

Ich glaube nicht, daß das Cabinett Vorstellung erheben soll. Wir würden zeigen, 
daß wir das Gewicht zweier Körperschaften, wie Landtag und Gemeinde -. 

Mayr: Das Cabinett ist verpflichtet, Einspruch zu erheben; nicht aber neue Wege zu zeigen. 
Hanusch: Das Cabinett hat nur dann Einspruch erhoben, wenn das Staatsamt für Finanzen 

den Antrag gestellt hat. Hier hat das Staatsamt für Finanzen aber wohl Bedenken, hat 
aber doch die Zustimmung gegeben. 

Mayr: Das Staatsamt für Finanzen hat in anderen Fällen freilich auch keine Bedenken 
erhoben. Aber das Staatsamt für Handel hat jedoch Bedenken geäußert. 

Resch: Glaubt zwar, daß der Einspruch keinen Erfolg haben wird, beantragt jedoch die 
Veröffentlichung der Bedenken. 

Ellenbogen: Die Regierung ist gebunden dadurch, daß die Regierung Bedenken erhoben hat 
und daß diese berücksichtigt worden sind. Wir desav.[ouieren] das Staatsamt für 
Finanzen, [wenn wir Vorstellung erheben]. 

Eine Veröffentlichung wäre außergewöhnlich und [wurde] noch nie geübt. [Es 
ließe] den Ernst [vermissen], den ein Cabinett an den Tag legen muß. 

Mayr: Das Staatsamt für Finanzen wäre nicht berufen, der Gemeinde Wien Ratschläge zu 
geben. 

Reisch: Das Staatsamt für Finanzen hat dem Cabinettsrat nicht vorgegriffen. Und [der 
Redner] würde eine Desav.[ouierung] darin nicht erblicken, wenn der Cabinettsrat 
Einspruch erhebt. Er hält [dies aber] nicht für notwendig und auch nicht für 
sachdienlich. 

Mayr: Der Antrag über die Veröffentlichung ist zurückgezogen. 
Abstimmung, wer für den Einspruch ist. 

Antrag auf Einspruch angenommen [sic]. 
 
 
12. 
[Breisky]: 800.000 Kronen. 
 
 
13. 
Breisky: Neunkirchen, [Erhebung vom] Markt zur Stadt. 
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Genehmigt. 
 
 
Mayr: Brotauflage - zurückgezogen. 
 
 
14. 
Grimm: Pensionsskala. 
 
 
15. 
Grimm: Unfallversicherung. 
Genehmigt. 
 
 
16. 
Hanusch: Klagenfurt 
Genehmigt. 
 
 
17. 
Hanusch: Arbeiterstand in gewerblichen Betrieben, ?Schieberfirmen. 
Genehmigt. 
 
 
18. 
Haueis: Maulwurf. 
Genehmigt. 
 
 
19. 
Kralowsky: Heeresdisziplin[argesetz], Auslosungsordnung. 
Genehmigt. 
 
Ende 1 Uhr nachts. 
 
 
 
[Notiz] 
 
Dr. Resch spricht seine Bedenken aus gegen die neuen Wiener Steuern, den Zuschlag zu den 
Erwerbssteuern, die Mietaufwandsteuer, die Hausgehilfensteuer und die Steuer von 
concessionierten Gewerben. Durch diese neuen Wiener Steuern werden Gewerbe und 
Mittelstand so belastet, daß das Steuerobjekt so überlastet ist, daß dieses Steuerobjekt für die 
staatlichen Steuern nicht mehr in Betracht [komme]. Der Redner kann als Vertreter von Wien 
und der christlichsozialen Partei diese Steuergesetze - gegen diese Steuern Bedenken erheben 
und beantragt, diese Bedenken zu Protokoll zu nehmen. 
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